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Antrag auf Feuerversicherung für landwirtschaftliche Betriebe – ha-Modell –

vielen Dank für Ihr Interesse.

Unser Angebot, basierend auf den uns aufgegebenen Risikoverhältnissen, ist diesem Schreiben beigefügt.

Vertragsgrundlagen sind folgende Unterlagen, die wir Ihnen mit dem Angebot übergeben:

– Allgemeine Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB 87)
– Zusatzbedingungen für die Feuerversicherung landwirtschaftlicher Betriebe (LZB 87)

– Sicherheitsvorschriften für die Landwirtschaft
– Kundeninformation
– Hinweise zum Schutz Ihrer Daten

An dieses Angebot halten wir uns 3 Monate gebunden.

Mit freundlichen Grüßen

Generali Versicherung AG
Hauptverwaltung
Adenauerring 7–11
81737 München 

Generali Versicherungen AG · Adenauerring 7–11 · 81737 München

Datum

Ein Unternehmen der Generali Gruppe

Generali Versicherung AG · Adenauerring 7, 81737 München
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dietmar Meister
Vorstand: Giovanni Liverani (Vorsitzender), 
Bernd Felske, Ulrich C. Nießen, Dr. Monika Sebold-Bender, 
Dr. Rainer Sommer, Dr. Torsten Utecht
Sitz: München, Amtsgericht München HRB 177658
Versicherungsteuer-Nr.: 9116/806/00262
USt-ID-Nr. DE 811 763 800
Versicherungsumsätze sind umsatzsteuerfrei.



Antrag auf Feuer-
versicherung für land-
wirtschaftliche Betriebe
– ha-Modell

Vertragsbeginn
Vertragsdauer
Zahlungsweise

Versicherungsbeginn 12 Uhr Versicherungsablauf 12 Uhr

Zahlungs-  Jährlich  Vierteljährlich (5 % Zuschlag)
weise:  Halbjährlich (3 % Zuschlag)  Monatlich (5 % Zuschlag):

nur mit SEPA-Lastschriftmandat

Weicht der angegebene Ablauf von der angegebenen Dauer ab, so gilt der
Ablauf als vereinbart. Bei mindestens einjähriger Dauer verlängert sich der
Vertrag mit Ablauf der Vertragszeit von Jahr zu Jahr, wenn nicht spätestens
3 Monate vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine Kündigung in 
Schriftform zugegangen ist.
Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr als 3 Jahren ein-
gegangen worden ist, kann zum Ende des 3. oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden.

Dauer:  1 Jahr ohne Nachlass   3 Jahre mit 10 % Dauerrabatt

Vorschäden
Vorversicherung

Versicherungs-
grundstück

Straße, Haus-Nr.

Postleitzahl Ort

Besitz-
verhältnisse

Betrieb:  Eigentümer  Pächter/Mieter Gebäude:  Eigentümer  Pächter/Mieter

Persönliche
Daten

 Herr
 Frau
 Firma

Bei  ist 
 Zu treffendes 
 anzukreuzen

Ist die Antragstellerin/der Antragsteller bereits 
Kundin/Kunde bei unserer Gesellschaft?

 Ja     Nein

Versicherungsschein-Nr. unserer Gesellschaft: Kundennummer:*

Name

Vorname, Titel

Zustellvermerke

Straße, Haus-Nr.

Postleitzahl Wohnort

Risikokennziffer
Telefon-Nr.* Privat Dienstlich Telefax*

Betriebsarten / TätigkeitsbereichStaatsangehörigkeit*

D
Geburtsdatum* (Tag/Monat/Jahr)

Die mit * gekennzeichneten Daten sind freiwillige Angaben, die für die Tarifierung nicht erforderlich sind.

1. Vermittler Org.-Bereich Vermittler-Nr. bzw. OD/Bezirk Anteil

2. Vermittler OD/Bezirk Anteil

 Abweichender OD/Bezirk Inkassoart
 Betreuer

 Partnerinfofeld (PIF)/Kooperationspartner

 Aufzuhebende Verträge Für Haustarif Angest. Kz. Firmen-Nr. Personal-Nr.

Neuantrag Ersatzantrag
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SEPA-
Lastschrift-
mandat

 Mandat für  Mandat für Mandatsreferenznummer wird separat mitgeteilt Gläubigeridentifikation
wiederkehrende Zahlungen eine einmalige Zahlung DE 51 ZZZ 000000 28636

Ich/Wir ermächtige/n die Generali Lebensversicherung AG1), Beiträge von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir
mein/unser Kreditinstitut an, die von der Generali Lebensversicherung AG1) auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, bei meinem/unserem Kreditinstitut die Erstattung des 
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN BIC

 D E
Name des Kreditinstituts Ort Datum Unterschrift Kontoinhaber

Bitte nur ausfüllen, wenn der Versicherungsnehmer/Antragsteller nicht der o.g. Kontoinhaber ist.
Name, Straße und Hausnummer, Land, Postleitzahl und Ort

1) Das Beitragsinkasso für Lebens- und Sachversicherungen wird von der Generali Lebensversicherung AG vorgenommen.

Wurde ein Versicherungsantrag bereits abgelehnt?  Nein  Ja Bestehen oder bestanden Vorversicherungen?     Nein     Ja
Sind in den letzten 5 Jahren Schäden eingetreten?  Nein  Ja

Hinweis: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie als Antragsteller verpflichtet sind, uns diese Fragen vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten, 
da wir die Angaben im Rahmen der Risikoprüfung benötigen. Zur Prüfung und Ergänzung Ihrer Angaben zu bestehenden Vorschäden und Vorversicherung 
kann ein Datenaustausch mit anderen Versicherern erforderlich werden.

Umsatzsumme (Vorjahr)

Hinweis Alle aufgrund dieses Antrags abgeschlossenen Versicherungen sind rechtlich selbstständige und voneinander unabhängige Verträge.
Hinweis zu den Folgen einer vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung:
Sämtliche Fragen müssen deutlich, vollständig und wahrheitsgemäß durch den Antragsteller beantwortet werden. Bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Anzeige-
pflichtverletzung können wir ganz oder teilweise leistungsfrei sein, bei fahrlässiger oder schuldloser Verletzung der Anzeigepflicht das Recht zur Vertragsanpas-
sung haben oder den Versicherungsvertrag kündigen. Hierzu verweisen wir ausdrücklich auf unsere Belehrung „Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die 
Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht“ (siehe Folgeseite nach Unterschriftenzeile zum Antrag).
Änderungen zu vorstehenden Angaben, die sich vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung ergeben, sind unverzüglich dem Versicherer mitzuteilen.

Versicherungszweig Versicherer Versicherungsschein-Nr. Vorschäden (Art/Anzahl/Höhe) Gekündigt von Ablauf



Mehrkosten- und 
Ertragsausfall-
versicherung

 Versicherungssumme Beitrag  Jahresnetto-
    beitrag

 € ‰ €

2.  Versichert sind bei einer Haftzeit von 12 Monaten, Mehrkosten, die nach einem Sachschaden 
infolge der Gefahr Feuer zur Fortführung des Betriebs aufgewendet werden müssen sowie der 
Ertragsausfall aus der Aufzucht oder Mast von Tieren, der Eier- oder Milchproduktion sowie 
der Bodenbewirtschaftung.

Versicherungssumme (maximal 500.000 €) – auf Erstes Risiko

 Hinweis: Die Mehrkosten- und Ertragsausfallversicherung gilt nicht
für Waldbrandschäden und Selbstvermarktung über Hofläden.

Angaben
zum Risiko

1. Außenwände der Gebäude aus Holz von mehr als 50 %  Nein  Ja 
Dachung aus Holz, Ried, Schilf etc. von mehr als 50 %  Nein  Ja 

Zuschlag 1 €

2. Befindet sich ein Weichdachgebäude auf dem Versicherungsgrundstück oder
in unmittelbarer Nachbarschaft innerhalb 10 m Entfernung?  Nein  Ja 

Zuschlag 2 €

3. Befinden sich feuergefährliche Betriebe (z. B. Holzbearbeitungsbetrieb, Lackierei etc.) auf dem 
Versicherungsgrundstück oder in unmittelbarer Nachbarschaft innerhalb 10 m Entfernung?

 Nein  Ja, folgende: 

Feuer-Zuschlag erforderlich für Risiken mit der Kennzeichnung AF 0, AF 250 %

sowie A- und Z-Risiken (siehe hierzu allgemeine Tarifbestimmungen Ziffer 1.11))
Zuschlag 3 €

Nachfolgende Zuschläge sind erforderlich bei:
AF  250-Risiken Zuschlag:   50 %
AF    0-, A- und Z-Risiken Zuschlag:   90 %

Beitrags-
berechnung  Nettobeitrag €

€

 Zwischensumme €

. /. Dauernachlass % – €

 Zwischensumme €

+ evtl. Ratenzahlungszuschlag % + €

 Zwischensumme €

+ Versicherungsteuer % + €

Jahresbeitrag €

Gemäß Zahlungsweise €

Versicherungs-
umfang

Zu versichern sind gegen Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion:

1. Nach Pauschaldeklaration mit Unterversicherungsverzicht (siehe Hinweis auf der Rückseite) und dynamischer Anpassung der Versicherungssumme
nach Klausel 1701.

Zulässig nur bis zu einer Betriebsgröße von 500 ha!
Ich/Wir beantrage(n):  Komfortschutz1)

 Basisschutz1)

1) Umfang der zusätzlichen Einschlüsse siehe Rückseite!

1.1 Sachen der Landwirtschaft
 Summarisch, d. h. in einer Position einschließlich fremden Eigentums die gesamten Ernteerzeugnisse (ohne Hackfrüchte und Obst), Hackfrüchte
 und Obst, soweit in Gebäuden befindlich, die gesamten sonstigen Vorräte und Erzeugnisse der Landwirtschaft, der gesamte Tierbestand einschließlich

Intensivtierhaltung (ohne Geflügel) als Nebenbetrieb,
die gesamte Betriebseinrichtung zum Neuwert (ohne zulassungspflichtige Kfz, Kfz-Anhänger,
Zugmaschinen und ohne Sachen gemäß Ziffer 1.2)
Umfang der bewirtschafteten landwirtschaftlichen Betriebsfläche
einschließlich gepachteter und stillgelegter Flächen

ha   x € / ha =

 abweichende höhere Versicherungssumme z.  B. wegen höherwertiger Maschinen
1.2 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen (sofern zulassungspflichtig) und
 zulassungspflichtige – Kraftfahrzeuge

– Kraftfahrzeuganhänger und
– Zugmaschinen 

 zum Zeitwert
1.3 Zuschlag für Intensivtierhaltung ohne Geflügel für Intensivtierbestand aus Position 1.1  

über 75.000 € pro Komplex und Tierwert
 Schweinehaltung      Kälberhaltung €

 Hinweis: Geflügelhaltung ab einem Tierwert von 2.500 € ist über Gewerbetarif zu 
 versichern.

Gesamtversicherungssumme/Jahresnettobeitrag

 Versicherungs- Beitrag Jahresnetto-
 summe beitrag

€ ‰ €

Unterversicherungsverzicht für Sachen in der Landwirtschaft 
Die Gesellschaft verzichtet auf die Anrechnung der Unterversiche rung unter der Voraussetzung, dass
–  die Sachen nach der Summenanpassungsklausel versichert  werden; die Ziffern 6 und 7 der Klausel finden keine Anwendung.
–  die Versicherungssumme pro Hektar Betriebs fläche mindestens 

8.500 € bis zu 20 ha, 
7.000 € bis zu 50 ha, 
6.000 € über 50 ha beträgt. 
Eine Veränderung der Betriebsfläche nach Antragsaufnahme ist unverzüglich schriftlich anzuzeigen.



Widerrufs-
belehrung

Regressverzicht
Unser Unternehmen ist dem Abkommen der Feuerversicherer über einen Regressverzicht bei übergreifenden Feuerschäden beigetreten. Der Verzicht erfasst 
Regressforderungen von 150.000 € bis 600.000 €. Auf Regressforderungen unter 150.000 € verzichten die Versicherer nicht, weil der Versicherungsnehmer sich 
gegen Regresse in dieser Höhe durch Abschluss einer Haft pflichtversicherung selbst schützen kann. Ein Regressverzicht, der über die Grenze von 600.000 € 
hinausgeht, kann nur auf Antrag gegen Entrichtung eines besonderen Entgelts gewährt werden.

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, 
nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach 
§ 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung 
jeweils in Text form erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an: 
Generali Versicherung AG, Adenauerring 7, 81737 München. Bei einem Widerruf per Telefax oder E-Mail ist der Widerruf an die Fax-Nr. 089 5121-1000 bzw. 
die E-Mail-Adresse service@generali.de zu richten.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil 
der Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis 
zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich pro Tag um 1/360 des auf ein Jahr entfallenden Beitrags. Die 
Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor 
dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) 
 herauszugeben sind.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Wider rufs-
recht ausgeübt haben.
Ihre Generali Versicherung AG

Ich bestätige, dass ich rechtzeitig vor Unterzeichnung des Antrags, die der beantragten Versicherung/den beantragten Versicherungen zugrunde liegenden 
Allgemei nen Versicherungs bedingungen, Besonderen Versicherungsbedingungen, Pauschaldeklaration/en und Klauseln sowie die Kundeninformation, die 
 Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht, die Hinweise zum Schutz Ihrer Daten und eine  Zweitschrift 
des Antrags erhalten habe. 

 
Ort und Datum Unterschrift des Antragstellers

Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Ab schluss des Versicherungsvertrags sowie zur Abwicklung des Vertragsver hältnisses, insbesondere im 
Leistungsfall, benötigen wir personenbezogene Daten von Ihnen. Zur Förderung der Trans parenz der Datenverarbeitungen sind die Generali Versicherungen den 
sog. „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ beigetreten. Weitere Informationen zu den 
Verhaltensregeln und zu Listen der Unter nehmen unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Daten ver ar bei tung teilnehmen sowie Listen der Auftragnehmer und 
der Dienst leister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäfts be ziehungen bestehen, finden Sie unter „Hinweise zum Schutz Ihrer Daten“. 

Empfangs-
bestätigung

Information zur 
Verwendung 
Ihrer Daten

Unterschriften Bevor Sie den Antrag unterschreiben, überprüfen Sie bitte alle Angaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Lesen Sie bitte auch die beiliegenden Vertrags- und 
Kunden informationen. An diesen Antrag halte ich mich einen Monat gebunden.

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers Unterschrift des Vermittlers

Vertrags-
grundlagen

Als Vertragsgrundlagen gelten:
Allgemeine Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB 87),
Zusatzbedingungen für die Feuerversicherung landwirtschaftlicher Betriebe (LZB 87),
Sonderbedingungen für die Versicherung von Mehrkosten und Ertragsausfall in landwirtschaftlichen Betrieben,
Pauschaldeklaration, Bedingungen und Besondere Vereinbarungen für die Feuer-Inhaltsversicherung für landwirtschaftliche Betriebe
(Generali Landwirtschaft 2013) Komfortschutz – Form-Nr. 40784,
Pauschaldeklaration, Bedingungen und Besondere Vereinbarungen für die Feuer-Inhaltsversicherung für landwirtschaftliche Betriebe 
(Generali Landwirtschaft 2013) Basisschutz – Form-Nr. 40787,
Sicherheitsvorschriften für die Landwirtschaft,
vereinbarte Klauseln.

Hinweise Anzeigen und Erklärungen/Nebenabreden/Deckungszusagen
Alle für die Generali Versicherung Aktiengesellschaft bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind in Textform abzugeben und sollen an die im Versicherungsschein 
oder in dessen Nachträgen ge nannte Anschrift der Direktion oder Service-Stelle gesandt werden. Die Vertreter sind zur Entgegennahme nur mündlicher 
Anzeigen und Erklärungen nicht bevollmächtigt.
Mündliche Vereinbarungen haben keine Gültigkeit. Nebenabreden sind nur dann verbindlich, wenn die Generali sie in Textform be stätigt.
Die selbstständige Abgabe von Deckungszusagen ist dem Antrags vermittler nicht gestattet und ohne rechtliche Wirkung für die Generali.

Werbewiderspruchsrecht
Sie können der Verwendung Ihrer Daten zu Zwecken der Werbung so wie der Markt- und Meinungsforschung jederzeit ganz oder zum Teil widersprechen. 
Der Widerspruch ist zu richten an: 
Generali Versicherung AG, Adenauerring 7, 81737 München.  
Bei einem Widerspruch per Telefax oder E-Mail ist der Widerspruch an die  
Fax-Nr. 089 5121-1000 bzw. an die E-Mail-Adresse service@generali.de zu richten.



Feuer-Inhaltsversicherung mit Pauschaldeklaration
  I.  Versichert sind antragsgemäß Komfortschutz Basisschutz
  Sachen der Landwirtschaft, summarisch1), d. h. in einer Position einschließlich fremden Eigentums:
 1.  die gesamten Ernteerzeugnisse (ohne Hackfrüchte und Obst) ..............................................................
 2. Hackfrüchte und Obst, soweit in Gebäuden befindlich  .........................................................................
 3. die gesamten sonstigen Vorräte und Erzeugnisse der Landwirtschaft  ..................................................
 4.   der gesamte Tierbestand2) (einschließlich Sport- und Zuchttiere, Intensivtierhaltung als Nebenbetrieb 

jedoch ohne Intensivgeflügeltierhaltung) ................................................................................................ gemäß  
Versicherungsschein / 

Nachtrag

gemäß  
Versicherungsschein / 

Nachtrag 5.  die gesamte Betriebseinrichtung (ohne zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger 
und Zugmaschinen)  ...............................................................................................................................

 6.   zum Ausgleich für eine etwaige Unterversicherung (5 % beitragsfrei; Klausel G035) für die Position 
Betriebseinrichtung und Vorräte  ............................................................................................................ –

 7.  Es gilt die erweiterte Neuwertentschädigung, auch wenn der Zeitwert unter 40 % des Neuwertes ist 
(Klausel G056)  ........................................................................................................................................ –

II. Entschädigungsgrenzen
  Die Entschädigung für Sachen gemäß Nr. I ist, errechnet aus der Versicherungssumme, begrenzt für 

Schäden auf höchstens auf höchstens

 in der Feuerversicherung
 1.   im Rahmen der Außenversicherung innerhalb Deutschlands, soweit sich Sachen nicht nur  

vorübergehend außerhalb des Versicherungsorts befinden gemäß §§ 9, 7 Abs. 2 LZB 87  
(Klausel 1404E)  ...................................................................................................................................... 100 % 50.000 EUR –

 2.  für neu hinzukommende Betriebsgrundstücke innerhalb Deutschlands (Klausel 2401)  ........................ 100 % 50.000 EUR –
 3.  durch Anprall oder Absturz eines unbemannten Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung  

(Klausel 3108) .......................................................................................................................................... 100 % – –
 4.  infolge von Überspannung durch Blitz unter Einschluss von Folgeschäden (Klausel 3111) ..................  100 % – –
 5.  infolge von Nutzwärme durch Feuer, z. B. Räucher- und Trocknungsanlagen einschließlich Inhalt 

gemäß § 1 LZB 87 (Klausel G026) .......................................................................................................... 100 % – –
 6. infolge von Explosion durch Kampfmittel aus beendeten Kriegen (Klausel G044) ................................. 100 % – –

III. Zusätzliche Einschlüsse
  Zusätzlich sind auf Erstes Risiko versichert (Prozentsätze berechnet aus der Versicherungssumme nach 

Nr. I) bis höchstens bis höchstens

 in der Feuerversicherung
 1.  Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, für die 

laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen (Zeitwert) –
 2. Aufräumungs-, Bewegungs-, Schutz-, Abbruch- und Feuerlöschkosten bis 5 %
 3. Aufräum-, Abfuhr- und Isolierkosten für radioaktiv verseuchte Sachen (Klausel 1101) –
 4. Sachen in Feld- und Reihenscheunen, Schobern, Großballenläger und Bergeräumen bis 5 %
 5.  Brandschäden an Trocknungsanlagen sowie deren Inhalt, auch wenn der Brand innerhalb der  

Anlagen ausgebrochen ist (Klausel 3101)
bis 5 %  

der Vers.summe
 6.  Fermentationsschäden an Ernteerzeugnissen (Klausel 3105) –
 7.   Schwelzersetzungsschäden an mineralischem Dünger (20 % Selbstbeteiligung pro Schaden;  

Klausel 3109) –
 8.  Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wieder-

herstellung oder Wiederbeschaffung (Preisdifferenz-Versicherung, Klausel 1301) –
 9.  Kosten für die Wiederherstellung von Akten, Plänen, Geschäftsbüchern, Karteien, Zeichnungen und 

Daten auf solchen Datenträgern, die Anwenderprogramme enthalten, die ausschließlich im versicher-
ten Betrieb zu verwenden sind, einschließlich der Wiederherstellungs- und Installationskosten für 
diese Programme, ferner Kosten für die Wiederherstellung betriebsspezifischer Daten –

 10.  Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen (Klausel 2302) –
 11. Mehrkosten durch Technologiefortschritt (Klausel 1304) –
 12. Kosten für die Ermittlung und Feststellung des Schadens –
 13.  Sachverständigenkosten ab einem Schaden von 50.000 EUR, 80 % der vom Versicherungsnehmer 

zu tragenden Kosten (Klausel 1302) –
 Nr. III. 1 bis 13 insgesamt in einer Position .................................................................................................... 100 % 2.500.000 EUR –
 14. Kosten für die Dekontamination von Erdreich (Klausel 3301c) ...............................................................  20.000 EUR –
 15. Bargeld, Sparbücher, Urkunden und sonstige Wertpapiere etc. ............................................................  2.000 EUR –
 16.  in das Gebäude eingefügte Sachen, die der Versicherungsnehmer als Mieter oder Pächter auf seine 

Kosten beschafft oder übernommen hat (Klausel G041) ........................................................................  5.000 EUR –
 17.  Mehrkosten durch vorzeitige Urlaubsrückreise bei einer voraussichtlichen Schadenhöhe über  

5.000 EUR  (Klausel G057) ......................................................................................................................
 
 2.500 EUR –

 18.  Weidetiere gegen Diebstahl, Abschlachten in diebischer Absicht, Tod bzw. Nottötung aufgrund bös-
williger Verletzungen durch Dritte (Entschädigung max. 3.000 EUR je Tier; Selbstbeteiligung 20 %  
pro Schaden; Klausel G058)  ..................................................................................................................

 
 20.000 EUR –

 19. Waldbrandschäden (Klausel G059) .........................................................................................................  25.000 EUR –
 20. Selbstvermarktung über Hofläden (Brennerei, Obstbauern etc.; Klausel G060) ....................................  50.000 EUR –

IV. Sonstige Erweiterungen Schadenhöhe 
bis höchstens

Schadenhöhe
bis höchstens  Zusätzlich gilt vereinbart (Prozentsätze berechnet aus der Versicherungssumme nach Nr. I bzw. III

 in der Feuerversicherung
 1.  Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit bei der Herbeiführung des Versicherungsfalls 

(Klausel G052) .........................................................................................................................................
   

  10 % 25.000 EUR –
 2. Verzicht auf den Einwand der Unterversicherung ................................................................................... 100 % 2.500.000 EUR –

 
1)   Summarische Versicherung bedeutet, dass im Schadenfall Unterversicherung nur dann berücksichtigt wird, wenn der gesamte vorhandene Wert von Sachen 

gemäß Nr. I. 1–5 am Schadentag höher ist als die Gesamtversicherungssumme von Sachen gemäß Nr. I. 1–7.
2)   Pferde müssen im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen. Der Versicherungswert für Pferde beträgt je Pferd inklusive Tierarztkosten max. 10.000 EUR, 

insgesamt max. 30.000 EUR.

Eine Erweiterung der Pauschaldeklaration ist beim Basisschutz auch nicht mit gesondertem Beitrag möglich.

 



Ein Unternehmen der Generali Gruppe

Generali Versicherung AG, Adenauerring 7, 81737 München
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dietmar Meister
Vorstand: Giovanni Liverani (Vorsitzender), 
Bernd Felske, Ulrich C. Nießen, Dr. Monika Sebold-Bender, 
Dr. Rainer Sommer, Dr. Torsten Utecht 
Sitz: München, Amtsgericht München HRB 177658
Versicherungsteuer-Nr.: 9116/806/00262
USt-ID-Nr. DE 811 763 800
Versicherungsumsätze sind umsatzsteuerfrei

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen kön-
nen, ist es notwendig, dass Sie die Antragsfragen wahrheitsgemäß 
und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände 
 anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler 
machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber 
der Generali Versicherung AG, Adenauerring 7, 81737 München, 
in Schriftform nachzuholen.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, 
wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere 
Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht 
 können Sie der nachstehenden Information entnehmen.
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle 
Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir 
in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzu-
zeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertrags-
annahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, 
sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 
Anzeigepflicht verletzt wird?
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom 
Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass 
weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein 
Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten.
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären 
wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls, bleiben wir 
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der 
nicht oder nicht richtig gegebene Umstand
–  weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls
–  noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungs-

pflicht
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie 
die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, der der 
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht.

2. Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorver-
tragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos 
verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen.
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
3. Vertragsänderung und Wegfall des Versicherungsschutzes
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die 
anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. 
Dies kann im Falle der fahrlässigen Anzeigepflichtverletzung ent-
weder zu einer rückwirkenden Prämienerhöhung oder zu einem 
rückwirkenden Ausschluss der Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand und dadurch zu einem rückwirkenden Weg-
fall des Versicherungsschutzes führen. Haben Sie die Anzeige-
pflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst 
ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsänderung (in der Kfz-Versicherung 
nur bei Änderung der Art und Verwendung des Fahrzeugs) der 
 Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahr absicherung 
für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die 
Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir 
Sie in unserer Mitteilung hinweisen.
4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 
zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats in Schriftform 
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir 
von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend 
gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung 
unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir 
unsere Er klä rung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich 
weitere Um stände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 
 verstrichen ist.
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 
zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten 
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertrags-
änderung erlöschen mit Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsschluss. 
Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist 
eingetreten sind. Die Frist beträgt 10 Jahre, wenn Sie die Anzeige-
pflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.
5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere 
Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rück-
tritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschluss-
frist für die Aus übung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres 
Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berück-
sichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, 
wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 WG über die Folgen einer Verletzung der 
 gesetzlichen Anzeigepflicht



Vermittler:                                                                                                                                                             Vorgangs-/Antrags-Nr.:

Gesprächsteilnehmer:                                                                                                                                          Termin-Ort:

1.  Persönliche Angaben (weitere Personendaten siehe Antrag vom:                                                  )

Firma/Name, Vorname:

Adresse:

2.  Bestehende Verträge (die berücksichtigt wurden)

                       Vers.-Schein-Nr.                                                         Gesellschaft                                                      Sparte                                                      Notiz

3.  Gesprächsanlass
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Versicherungsschein Nr.:

Partnerinformationsfeld (PIF) / Kooperationspartner

Vermittler-Nr.:

Aufzuhebende Verträge:

Org.-Bereich

Beratungsprotokoll: Gewerbliche Sachversicherung

4.  Beratung/Information
Es erfolgte eine Beratung zu folgenden Wünschen und Bedürfnissen (Mehrfachnennungen möglich):

 Gebäudeversicherung für gewerbliche Risiken
    Absicherung des Betriebsgebäudes gegen die Gefahren Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Weitere Elementargefahren, Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung,

Streik und Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Überschallknall, Schäden durch Terrorakte, Unbenannte Gefahren
    Mietausfall
    Unterversicherungsverzicht, Dynamik, Selbstbehalte und Höchstentschädigungen
    Vertragsänderungen/Sonstiges

 Inhaltsversicherung für gewerbliche Risiken
    Absicherung der Betriebseinrichtung und Waren/Vorräte gegen Schäden durch Feuer, Einbruchdiebstahl/Vandalismus, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Weitere Elementar -

gefahren, Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik und Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Überschallknall, Schäden durch Terrorakte, Unbenannte Gefahren
    Dynamik, Selbstbehalte und Höchstentschädigungen
    Vertragsänderungen/Sonstiges

 Betriebsunterbrechungsversicherung
    Finanzielle Absicherung im Falle einer Betriebsunterbrechung gegen die Gefahren Feuer, Einbruchdiebstahl/Vandalismus, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Schäden durch

Terrorakte, Weitere Elementargefahren, Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik und Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Überschallknall, Unbenannte Gefahren
    Haftzeit, Dynamik, Selbstbehalte und Höchstentschädigungen
    Vertragsänderungen/Sonstiges

 Separate Glasversicherung für Mehrfamilien-, Geschäftshäuser und gewerbliche Risiken
    Absicherung von Bruchschäden an Außen- und Innenverglasung
    Mitversicherung von künstlerisch bearbeiteten Glasscheiben, Sonnenkollektoren, Kunststoffen, Werbeanlagen
    Vertragsänderung/Sonstiges

 Kündigung /Umstellung einer Vorversicherung
    Über die Vor- und Nachteile der Kündigung /Umstellung einer Vorversicherung haben wir Sie informiert. Unterschiede können für Sie im Umfang des Versicherungsschutzes
im Vergleich zur Vorversicherung bestehen.

 Sonstiges:

5.  Lösungsvorschlag
Der Abschluss folgender Lösungen wird empfohlen (Produktpakete oder Kernleistungen):

Begründung:

6.  Zusätzliche Angaben und Hinweise zum Beratungsgespräch

7.  Antrag (Details siehe Antrag vom:                                                   )
Der oben angegebene Lösungsvorschlag wurde beantragt:                          ja                     nein

Bei Nichtakzeptanz der Lösung:
Der Antrag weicht von dem Lösungsvorschlag des Vermittlers ab bzw. wird nicht gestellt aus folgenden Gründen:

8.  Unterschriften
Ein Exemplar der Dokumentation wurde dem Kunden/Interessenten ausgehändigt.                                                        ja
Informationen über den Vermittler, seine Beratungsgrundlage sowie die Schlichtungsstelle wurden ausgehändigt.       ja

Ort/Datum                                                                             Vermittler                                                                                       Kunde/Interessent



§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden
1. Gefahren

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen,
die durch
a) Brand,
b) Blitzschlag,
c) Explosion,
d) Anprall oder Absturz eines bemannten Flugkörpers, seiner

Teile oder seiner Ladung,
e) Löschen, Niederreißen oder Ausräumen infolge eines

 dieser Ereignisse
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

2. Brand
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus
eigener Kraft auszubreiten vermag.

3. Blitzschlag
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf
Sachen.

4. Explosion 
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Ga -
sen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraft -
äußerung. Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohr lei -
tung usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem sol-
chen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Aus gleich
des Druckunter schieds innerhalb und außerhalb des Behäl -
ters stattfindet. Wird im In nern eines Behälters eine Explo -
sion durch chemische Um set zung hervorgerufen, so ist ein
dadurch an dem Behälter entstehender Schaden auch dann
zu ersetzen, wenn seine Wan dung nicht zerrissen ist. Schä -
den durch Unterdruck sind nicht versichert.

5. Nicht versicherte Schäden
Die Versicherung erstreckt sich nicht auf
a) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch ent-

stehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur
Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt wer-
den; dies gilt auch für Sachen, in denen oder durch die
Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weiterge-
leitet wird;

b) Sengschäden, außer wenn diese dadurch verursacht
 wurden, dass sich eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1
verwirklicht hat;

c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die
im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie
Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schal -
tern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen;

d) Schäden, die durch die Wirkung des elektrischen Stromes
an elektrischen Einrichtungen mit oder ohne Feuer er -
schei nung entstehen (z. B. durch Überstrom, Überspan-
nung, Isolationsfehler, wie Kurz-, Windungs-, Körper-
oder Erdschluss, unzureichende Kontaktgabe, Versagen
von Mess-, Regel- oder Sicherheits einrichtun gen);

e) Blitzschäden an elektrischen Einrichtungen, es sei denn,
dass der Blitz unmittelbar auf diese Sachen übergegan-
gen ist.

6. Folgeschäden
Folgeschäden sind durch Nr. 5 a und 5 c nicht ausgeschlos-
sen.
Durch Nr. 5 d und 5 e sind Folgeschäden nicht ausgeschlos-
sen, soweit sie Folgeschäden von Brand und Explosions -
schäden sind.
Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 a bis 5 d gelten nicht für
Schä  den, die dadurch verursacht wurden, dass sich an an -
deren Sachen eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 verwirk-
licht hat.

7. Ausschluss Kriegsereignisse, innere Unruhen, Erdbeben
und Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen außerdem nicht auf Schäden an versicher-
ten Sachen und nicht auf versicherte Kosten, die durch
Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, Erdbeben oder
Kernenergie*) ver ur sacht werden.

§ 2 Versicherte Sachen
1. Versicherte Sachen

Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichne-
ten
a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;
b) beweglichen Sachen.

2. Gebäude
Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör
versichert, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

3. Bewegliche Sachen
Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versiche -
rungsnehmer
a) Eigentümer ist;
b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben hat;
c) sie sicherungshalber übereignet hat.

Allgemeine Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB 87)
– Fassung Januar 2008

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden
§ 2 Versicherte Sachen
§ 3 Versicherte Kosten
§ 4 Versicherungsort
§ 5 Versicherungswert
§ 6 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines

Vertreters bis zum Vertragsabschluss
§ 6 a Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und

Gefahrerhöhung
§ 7 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

(Sicherheitsvorschriften)
§ 8 Prämie; Beginn und Ende der Haftung
§ 9 Mehrere Versicherer; Überversicherung
§ 10 Versicherung für fremde Rechnung
§ 11 Entschädigungsberechnung; Unterversicherung
§ 12 Entschädigungsgrenzen

§ 13 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei und nach
Eintritt des Versicherungsfalles

§ 14 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
§ 15 Sachverständigenverfahren
§ 16 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
§ 17 Repräsentanten
§ 18 Wiederherbeigeschaffte Sachen
§ 19 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall
§ 20 Schriftliche Form; Anzeigen / Willenserklärungen
§ 21 Vertretervollmacht
§ 22 Gerichtsstand
§ 23 Veräußerung der versicherten Sache und deren

Rechtsfolgen
§ 24 Übergang von Ersatzansprüchen
§ 25 Verjährung
§ 26 Anzuwendendes Recht

*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik
Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur
Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab.
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4. Fremdes Eigentum
Über Nr. 3 hinaus ist fremdes Eigentum versichert, soweit es
seiner Art nach zu den versicherten Sachen gehört und dem
Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung oder Ver -
wah rung oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und so -
weit nicht der Versicherungsnehmer nachweislich, insbeson-
dere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass die fremden
Sachen durch den Versicherungsnehmer nicht versichert zu
werden brauchen.

5. Rechnung für Eigentümer und Versicherungsnehmer
sowie Interesse 
Die Versicherung gemäß Nr. 3 b, Nr. 3 c und Nr. 4 gilt für
Rech nung des Eigentümers und des Versicherungsnehmers.
In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versiche -
rungs wer tes, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, nur
das Interesse des Eigentümers maßgebend.

6. Nicht versicherte Sachen
Ist Versicherung der Betriebseinrichtung vereinbart, so fallen
hierunter nicht
a) Bargeld;
b) Urkunden, wie z.B. Sparbücher und sonstige Wert pap iere;
c) Geschäftsunterlagen (z.B. Akten, Pläne, Geschäfts -

bücher, Karteien, Zeichnungen und sonstige Daten);
d) Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstel -

lungs stücke, ferner typengebundene, für die laufende
Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen;

e) zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug an hän -
ger und Zugmaschinen;

f) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler)
samt Inhalt sowie Geldausgabeautomaten, soweit nicht
der Einschluss besonders vereinbart ist.

7. Gebrauchsgegenstände der Betriebsangehörigen
Ist Versicherung von Gebrauchsgegenständen der Betriebs -
angehörigen vereinbart, so sind nur Sachen versichert, die
sich üblicherweise oder auf Verlangen des Arbeitgebers
innerhalb des Versicherungsortes befinden. Bargeld, Wert -
papiere und Kraftfahrzeuge sind nicht versichert.
Entschädigung wird nur geleistet, soweit Entschädigung
nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht
werden kann. Ist danach die Entschädigung oder eine Ab -
schlags zah lung gemäß § 16 Nr. 1 nur deshalb noch nicht fäl-
lig, weil ohne Verschulden des Versicherungsnehmers oder
des versicherten Betriebsangehörigen die Entschä di gungs -
pflicht aus dem anderen Versicherungsvertrag ganz oder
teil weise noch nicht geklärt ist, so wird der Versicherer unter
Vorbehalt der Rückforderung mit Zinsen von 4 Prozent pro
Jahr, so weit nicht aus einem anderen Rechtsgrund ein höhe-
rer Zins zu zahlen ist, eine vorläufige Zahlung leisten.

§ 3 Versicherte Kosten
1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des

Schadens
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der

Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles
den Umständen nach zur Abwendung und Minderung
des Schadens für geboten halten durfte.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,
kann er auch den Aufwendungsersatz nach a entspre-
chend kürzen.

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Ent -
schädigung betragen zusammen höchstens die Versiche -
rungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch
nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versiche -
rers entstanden sind.

d) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese
Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.

e) Der Versicherer hat den für die Kosten erforderlichen
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzu-
schießen.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die

Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm
zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen
nach geboten waren.
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen
oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt,
soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder
vom Versicherer aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a entsprechend
 kürzen.

3. Sonstige Kosten
Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne Be -
rück sichtigung einer Unterversicherung (auf Erstes Risiko)
die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Aufräu -
mungs- und Abbruchkosten, Feuerlöschkosten, Bewegungs-
und Schutz kos ten sowie Wiederherstellungskosten von Ge -
schäfts unter lagen.
a) Aufräumungs- und Abbruchkosten 

Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen,
für das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des
Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von
Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungs -
platz und für das Ablagern oder Vernichten.

b) Feuerlöschkosten
Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versiche -
rungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten halten
durfte, einschließlich der Kosten für Leistungen der
Feuer wehr oder anderer im öffentlichen Interesse zur
Hilfe leistung verpflichteter Institutionen, soweit diese
nicht nach den Bestimmungen über die Aufwendungen
zur Abwendung und Minderung des Schadens zu erset-
zen sind.
Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an
Personen, die sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt
haben, sind nur zu ersetzen, wenn der Versicherer vorher
zugestimmt hatte.

c) Bewegungs- und Schutzkosten
Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die
dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wieder her stel -
lung oder Wiederbeschaffung von Sachen, die durch vor-
liegenden Vertrag versichert sind, andere Sachen bewegt,
verändert oder geschützt werden müssen.
Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Auf -
wendungen für De- oder Remontage von Maschinen, für
Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäude tei -
len oder für das Erweitern von Öffnungen.

d) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind
Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Ein -
tritt des Versicherungsfalles für die Wiederherstellung von
Geschäftsunterlagen anfallen.

§ 4 Versicherungsort

1. Örtlicher Versicherungsumfang
Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versiche -
rungs  ortes.
Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines
eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versiche -
rungs falles aus dem Versicherungsort entfernt und in zeitli-
chem und örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang
beschädigt oder zerstört werden oder abhanden kommen.

2. Bezeichnung des Versicherungsortes
Versicherungsort sind die in dem Versicherungsvertrag be -
zeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden oder die
als Ver siche rungsort bezeichneten Grundstücke.
Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen sind in
deren Wohnräumen nicht versichert.

3. Wertsachen
Nur in verschlossenen Räumen oder Behältnissen der im
Ver siche rungsvertrag bezeichneten Art sind versichert
a) Bargeld;
b) Urkunden, z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere;
c) Briefmarken;
d) Münzen und Medaillen;
e) unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetall,

ausgenommen Sachen, die dem Raumschmuck dienen;
f) Schmucksachen, Perlen und Edelsteine;
g) Sachen, für die dies besonders vereinbart ist.
Dies gilt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, bei Ver -
siche rung von Juwelier-, Uhrmacher- und Bijouteriege schäf -
ten nicht für Schmucksachen und Sachen aus Edelmetallen.

4. Registrierkassen, Rückgeldgeber, Automaten mit
Geldeinwurf
Registrierkassen, Rückgeldgeber und Automaten mit Geld -
ein wurf (einschließlich Geldwechsler) gelten nicht als Be -
hältnisse im Sinne von Nr. 3.



Jedoch ist im Rahmen einer für Bargeld in Behältnissen ge -
mäß Nr. 3 vereinbarten Versicherungssumme Bargeld auch
in Regis trierkassen versichert. Die Entschädigung ist auf 
25 EURO je Registrierkasse und außerdem auf 250 EURO je
Versiche rungs fall begrenzt, soweit nicht andere Beträge ver-
einbart sind.

5. Bargeld ohne Verschluss
Bis zu der vereinbarten besonderen Versicherungssumme
oder einer vereinbarten Entschädigungsgrenze ist Bargeld
während der Geschäftszeit oder während vereinbarter sons -
tiger Zeit räu me auch ohne Verschluss gemäß Nr. 3 versichert.

§ 5 Versicherungswert

1. Versicherungswert von Gebäuden ist
a) der Neuwert;

Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich
Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions- und
Planungskosten;

b) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent, bei landwirt-
schaftlichen Gebäuden weniger als 50 Prozent, des Neu -
wertes beträgt oder falls Versicherung nur zum Zeitwert
vereinbart ist;
der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes
durch einen Abzug entsprechend seinem insbesondere
durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand;

c) der gemeine Wert, falls das Gebäude zum Abbruch be -
stimmt oder sonst dauernd entwertet oder falls Ver siche -
rung nur zum gemeinen Wert vereinbart ist; eine dauern-
de Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude
für seinen Zweck allgemein oder im Betrieb des Versiche -
rungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;
gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer er -
ziel bare Verkaufspreis für das Gebäude oder für das Alt -
material.

2.  Versicherungswert der Betriebseinrichtung und der
Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen
Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Be -
triebseinrichtung und der Gebrauchsgegenstände von Be -
triebs angehörigen ist
a) der Neuwert;

Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen
gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand wiederzu-
beschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der
niedrigere Betrag;

b) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent des Neu -
wertes beträgt oder falls Versicherung nur zum Zeitwert
vereinbart ist;
der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Sache
durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere
durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand;

c) der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren Zweck all-
gemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht
mehr zu verwenden ist;
gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer er ziel -
bare Verkaufspreis für die Sache oder für das Alt material.

3. Versicherungswert von Waren, Rohstoffen und
Naturerzeugnissen
Versicherungswert
a) von Waren, die der Versicherungsnehmer herstellt, auch

soweit sie noch nicht fertig gestellt sind,
b) von Waren, mit denen der Versicherungsnehmer handelt,
c) von Rohstoffen und
d) von Naturerzeugnissen
ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art
und Güte wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen;
maßgebend ist der niedrigere Betrag.
Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren
Ver kaufspreis, bei nicht fertig gestellten eigenen Erzeugnis -
sen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeug -
nisse. Der Versicherer ist, auch wenn die Versicherungs sum -
me höher ist als der Versicherungswert zur Zeit des Eintritts
des Versiche rungsfalles, nicht verpflichtet, dem Versiche -
rungs nehmer mehr als den Betrag des Schadens zu ersetzen.

4. Versicherungswert von Wertpapieren
Versicherungswert von Wertpapieren ist
a) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Ein -

heits kurs am Tag der jeweils letzten Notierung aller amt -
lichen Börsen der Bundesrepublik Deutschland;

b) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;
c) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.

5. Sonstige Versicherungswerte
Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die nicht
Gebäude sind, ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart
wur de, entweder der Zeitwert gemäß Nr. 2 b oder unter den
dort genannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß
Nr. 2 c.
Dies gilt auch für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen
und Ausstellungsstücke, ferner für typengebundene, für die
laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungs vor rich -
tungen sowie für alle sonstigen, in Nr. 2 bis Nr. 4 nicht ge -
nannten be weg lichen Sachen.

§ 6 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsabschluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von
Gefahrumständen
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver -
trags  erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr -
umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text -
form gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver -
trags annahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne
des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung einer Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis
der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch
zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die
anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers
rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versiche -
rungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche -
rungs periode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die
Gefahr absicherung für den nicht angezeigten Umstand
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Ver -
siche rers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser
Mit teilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den
Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hin -
zuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzei -
gepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Ver -
sicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abge-
schlossen hätte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die
Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand
bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur säch -
lich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeige pflicht
arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leis tung
verpflichtet.

c) Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte
den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände
zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a),
zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils aus-
geschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten
Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.



3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b)
oder zur Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb
eines Monats in Schriftform geltend machen und dabei die
Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur
Begründung kann er nachträglich weitere Umstände inner-
halb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben.
Die Monatsfrist be ginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Ver -
sicherer von der Ver letzung der Anzeigepflicht und der Um -
stände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend ge -
machte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b)
und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit -
teilung in Text form auf die Folgen der Verletzung der An -
zeige pflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs neh -
mers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1
und 2 so wohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als
auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers
zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich dar-
auf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Ver -
treter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a), zum
Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) erlöschen mit Ablauf
von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist beläuft sich
auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein
Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt
hat.

§ 6 a Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und
Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der

Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsäch-
lich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass
der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergröße -
rung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan spruch -
nahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur –
vorliegen, wenn 
aa) sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem

der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat;
bb) Betriebe, gleich welcher Art oder welchen Umfangs,

verändert oder neu aufgenommen werden;
cc) Betriebe, dauernd oder für einen zusammenhängen-

den Zeitraum von mehr als sechs Wochen, stillgelegt
werden;

dd) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Ge -
bäudes nicht genutzt wird;

ee) bei Antragstellung vorhandene oder im Versiche -
rungs vertrag vereinbarte Einrichtungen und Maß nah -
men, welche die Gefahr mindern, beseitigt, in der
Quan tität oder Qualität reduziert werden oder der
Versicherungsnehmer es unterlässt, den vorhandenen
oder vereinbarten Zustand aufrecht zu erhalten.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a liegt nicht vor, wenn sich die
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Um -
ständen als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche -

rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versiche -
rers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vor -
nahme durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Ge -
fahr erhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss
er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags -
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3.  Kündigung oder Vertragsänderung durch den
Versicherer
a) Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung

nach Nr. 2 a, kann der Versicherer den Vertrag fristlos
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver -
pflich tung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen
nach Nr. 2 b und c bekannt, kann er den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeit -
punkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts grund -
sätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen oder die
Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die
Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Ver -
sicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Ein -
haltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kün di -
gungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrags -
ände rung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb
eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahr -
erhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wieder-
hergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein,

so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn
der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a vor -
sätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen,
das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs -
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b und c ist der
Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die
Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen,
leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine An -
zeige pflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versiche -
rungs nehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gel-
ten Nr. 5 a Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungs -
pflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die
Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die An -
zeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die

Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leis tungs -
pflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelau-
fen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Ge schäfts -
grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.

§ 7 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs -
falles (Sicherheitsvorschriften)

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Ver siche -

rungsnehmer vor dem Versicherungsfall zu erfüllen hat,
sind:
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen und behördlichen

Sicherheitsvorschriften;
bb) die Einhaltung aller vertraglich vereinbarten Sicher -

heitsvorschriften und aller sonstigen vertraglich ver-
einbarten Obliegenheiten;

cc) das Führen von Verzeichnissen über Wertpapiere und
sonstige Urkunden, über Sammlungen und über son-
stige Sachen, für die dies besonders vereinbart ist.
Diese sind so aufzubewahren, dass sie im Versiche -
rungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den
versicherten Sachen zerstört oder beschädigt werden
oder abhanden kommen können.



Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden
sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen
insgesamt 2.500 EURO nicht übersteigt; dies gilt fer-
ner nicht für Briefmarken.
Abs. 1 und Abs. 2 gelten nicht für Banken und Spar -
kassen.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver -
siche rungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats,
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den
Vertrag fristlos kündigen. Das Kündigungsrecht des Ver -
sicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versiche rungs -
nehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig verletzt hat.

2. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach

Nr. 1 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflich -
tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leis tung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung
ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel -
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
ursächlich ist.

§ 8 Prämie; Beginn und Ende der Haftung
1. Erste oder einmalige Prämie

a) Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege -
lung in Nr. 1 c und d zu dem im Versiche rungsschein an -
gegebenen Zeitpunkt.

b) Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie
Die erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach
Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht
vor dem Beginn des Versicherungsschutzes.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach
dem im Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Ver -
sicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Ver -
siche  rungsnehmers oder von getroffenen Vereinbarungen
ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen
Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die
erste Rate als erste Prämie.

c) Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach
Nr. 1 b maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange
die Zahlung nicht bewirkt ist.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche -
rungs nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

d) Leistungsfreiheit des Versicherers
Ist die erste oder einmalige Prämie bei Eintritt des Ver -
sicherungsfalles nicht gezahlt, so ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versiche rungs neh -
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungs schein auf
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerk-
sam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit ist ausgeschlossen, wenn der Ver -
siche rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten
hat.

2. Folgeprämie
a) Fälligkeit 

aa) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt
der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

bb) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb
des im Versicherungsschein oder in der Prämien rech -
nung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

b) Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folge -
prämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu
verlangen.

c) Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
aa) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei

nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf
dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern
und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen
ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen
(Mah nung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der
Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge der
Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und
außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit
und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristge-
rechten Zahlung hinweist.

bb) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah -
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Ver -
siche rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles
mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder
Kos ten in Verzug, so ist der Versicherer von der Ver -
pflichtung zur Leistung frei.

cc) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kün-
digen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zah -
lung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah -
lungs frist so verbunden werden, dass sie mit Fristab -
lauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu
diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hier -
auf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung
ausdrücklich hinzuweisen.

d) Zahlung der Prämie nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versiche rungs -
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung
oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden wor-
den ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die
Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit
des Versicherers (Nr. 2 c bb) bleibt unberührt.

3. Lastschrift
a) Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen.

b) Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine
oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungs -
versuch, nicht eingezogen werden können, ist der Ver -
sicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Text -
form zu kündigen. Der Versicherer hat in der Kündigung
darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer ver-
pflichtet ist, die ausstehende Prämie und zukünftige
Prämien selbst zu übermitteln. Durch die Banken erhobe-
ne Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Last -
schrift einzug können dem Versicherungsnehmer in Rech -
nung gestellt werden.

4. Ratenzahlung
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Ra -
ten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode
werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit
einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn
eine Ent schädigung fällig wird.

5. Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
a) Allgemeiner Grundsatz

aa) Im Falle der Beendigung des Versicherungs ver hält -
nisses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht
dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur
derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum ent-
spricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden
hat.

bb) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie
zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die Ver -
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden
wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Inte -
res ses Kenntnis erlangt hat.

b) Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt,
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse
aa) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine

Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu
widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prä -



mien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Ver -
siche rer in der Belehrung über das Widerrufsrecht,
über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu
 zahlenden Betrag hingewiesen und der Versiche -
rungs neh mer zugestimmt hat, dass der Versiche -
rungs  schutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der
Versicherer zusätzlich die für das erste Versiche -
rungs jahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem
Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

bb) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor
Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht ange-
zeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil die erste oder einmalige
Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht
dem Versicherer eine angemessene Geschäfts gebühr
zu.

cc) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung
des Versicherers wegen arglistiger Täuschung been-
det, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum
Wirk samwerden der Anfechtungserklärung zu.

dd) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der
Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse
bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn
das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künf-
tiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges
Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Ver siche -
rer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr
verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in
diesem Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Um -
ständen Kenntnis erlangt.

6. Dauer und Ende des Vertrages
a) Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen.

b) Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag nach Ablauf der vereinbarten Ver -
tragsdauer um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Ver -
trags parteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des
jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegan-
gen ist.

c) Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als
drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf fol-
genden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei
Monaten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs -
jahres zugehen.

d) Form der Kündigung
Die Kündigung nach c muss in Schriftform erfolgen.

e) Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum
vorgesehenen Zeitpunkt.

§ 9 Mehrere Versicherer; Überversicherung

1. Mehrere Versicherer
a) Anzeigepflicht

aa) Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Ver -
sicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzu-
teilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer
und die Versicherungssumme anzugeben.

bb) Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
(siehe aa) vorsätzlich oder grob fahrlässig, so ist der
Versicherer unter den in §§ 6 Nr. 2, 6 a Nr. 3 und Nr. 5
be schriebenen Voraussetzungen zur Kündigung be -
rechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer

vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der
anderen Versicherung erlangt hat.

b) Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
aa) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen

dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Ver -
siche rungssummen zusammen den Versiche rungs -
wert oder übersteigt aus anderen Gründen die Sum -
me der Entschädigungen, die von jedem Versicherer
ohne Bestehen der anderen Versicherungen zu zah-
len wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehr fach -
versicherung vor.

bb) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamt schuld -
ner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukom-
men hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage
obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Gan -
zen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen
Schadens verlangen. Satz 1 gilt auch, wenn die Ver -
träge bei demselben Versicherer bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Ver sicher -
te aus anderen Versicherungsverträgen Entschä di -
gung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der
Anspruch aus vorliegendem Vertrag in der Weise,
dass die Entschädigung aus allen Verträgen insge-
samt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der
Versicherungssummen, aus denen die Prämie errech-
net wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gege-
ben worden wäre.
Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen er -
mäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus
allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädi -
gung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der
Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung
gegeben worden wäre. 
Bei Vereinbarung eines Selbstbehaltes kann als Ent -
schädigung aus den mehreren Verträgen nicht mehr
als der Schaden abzüglich des Selbstbehaltes ver-
langt werden.

cc) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfach ver siche -
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeit -
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt.
Etwaige Schadensersatzansprüche des Versicherers
bleiben unberührt.

c) Beseitigung der Mehrfachversicherung
aa) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den

die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne
Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfach ver siche -
rung geschlossen, kann er verlangen, dass der später
geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versiche -
rungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der
Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der
durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung
der Versicherungssumme und Änderung der Prämie
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklä -
rung dem Versicherer zugeht.

bb) Die Regelungen nach aa sind auch anzuwenden,
wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden
ist, dass nach Abschluss der mehreren Versiche -
rungs  verträge der Versicherungswert gesunken ist.
Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungs ver -
trä ge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Ver -
siche   rer geschlossen worden, kann der Versiche -
rungs  nehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung
der Versicherungssummen und der Prämien verlan-
gen.

2. Überversicherung
a) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-

cherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Ver -
sicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen,
dass zur Beseitigung der Überversicherung die Ver siche -
rungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.
Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die
Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den der Ver -
sicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von
vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden
wäre.

b) Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidri-



gen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nich-
tig. Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeit -
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründen-
den Umständen Kenntnis erlangt.

§ 10 Versicherung für fremde Rechnung
1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten)
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag
steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem
Ver sicher ten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den
Versicherungs schein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der
Ver  sicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Ver si -
cherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zu stim -
mung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche rungs -

nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der
Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und
das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. So -
weit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers
und des Versicherten umfasst, muss sich der Versiche -
rungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die
Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn
der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers
ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an,
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des
Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar
war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an,
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag
des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht
darüber informiert hat.

§ 11 Entschädigungsberechnung; Unterversicherung
1. Entschädigungsberechnung

Ersetzt werden
a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles ab -

handen gekommenen Sachen der Versicherungs wert (§ 5)
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles;

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparatur -
kosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles zu -
züglich einer durch den Versicherungsfall etwa entstan -
denen und durch die Reparatur nicht auszugleichenden
Wert minderung, höchstens jedoch der Versicherungswert
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles; die Repa -
ra turkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur
der Versicherungswert der Sache gegenüber dem Ver -
siche rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versiche rungs -
falles erhöht wird.
Restwerte werden angerechnet.
Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben
unberücksichtigt.

2. Kosten
Für Kosten gemäß § 3 Nr. 3 oder für Betriebsunter brech -
ungs  schäden leistet der Versicherer Entschädigung nur, so -
weit dies besonders vereinbart ist.

3. Unterversicherung
Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs -
wert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles (Unter -
ver sicherung), so wird nur der Teil des gemäß Nr. 1 ermittel-
ten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält
wie die Versicherungssumme zu dem Versicherungswert.
Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position ver -
sicherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt (§ 12 Abs.
1 Nr. 2), so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes
der davon betroffenen Sachen höchstens diese Beträge be -
rücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versiche -
rungswert eine Unterversicherung, so wird der Gesamt be -
trag des Scha dens entsprechend gekürzt; danach ist § 12
Abs. 1 Nr. 2 anzuwenden.
Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Grup -
pe (Position) gesondert festzustellen.

4. Versicherung auf Erstes Risiko
Bei der Versicherung auf Erstes Risiko (Erste Gefahr) gelten

die Bestimmungen über Unterversicherung (Nr. 3) nicht. Ver -
siche rung auf Erstes Risiko besteht
a) für Kosten gemäß § 3 Nr. 3;
b) soweit dies zu sonstigen Versicherungssummen beson-

ders vereinbart ist.

5. Neu- und Zeitwertanteil
Ist der Neuwert (§ 5 Nr. 1 a und Nr. 2 a) der Versiche rungs -
wert, so erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der
Entschä digung, der den Zeitwertschaden (Nr. 6) übersteigt,
einen An spruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei
Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt
hat, dass er die Entschädigung verwenden wird, um
a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der

bisherigen Stelle wiederherzustellen; ist dies an der bis-
herigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich
nicht zu vertreten, so genügt es, wenn das Gebäude an
anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
wiederhergestellt wird;

b) bewegliche Sachen oder Grundstücksbestandteile, die
zerstört worden oder abhanden gekommen sind, in glei-
cher Art und Güte und in neuwertigem Zustand wiederzu-
beschaffen; nach vorheriger Zustimmung des Versiche -
rers genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen;
anstelle von Kraft- oder Arbeitsmaschinen können Kraft-
oder Arbeitsmaschinen beliebiger Art beschafft werden,
wenn deren Betriebszweck derselbe ist;

c) bewegliche Sachen oder Grundstücksbestandteile, die
beschädigt worden sind, wiederherzustellen.

6. Zeitwertschaden
Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden ge -
kom menen Sachen gemäß § 5 Nr. 1 b, Nr. 2 b und Nr. 5
fest  gestellt. Bei beschädigten Sachen werden die Kosten
einer Reparatur um den Betrag gekürzt, um den durch die
Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht würde.

7. Gemeiner Wert
Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Aus stel -
lungs stücke, ferner für typengebundene, für die laufende
Pro  duktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen 
(§ 5 Nr. 5 Abs. 2), erwirbt der Versicherungsnehmer auf den
Teil der Ent schädigung, der den gemeinen Wert (§ 5 Nr. 2 c)
übersteigt, einen Anspruch nur, soweit für die Verwendung
der Entschä di gung die Voraussetzungen gemäß Nr. 5 b oder
5 c erfüllt sind und die Wiederherstellung notwendig ist.

§ 12 Entschädigungsgrenzen
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall
 höchstens
1. bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
2. bis zu den Entschädigungsgrenzen, die in § 4 Nr. 4 Abs. 2

Satz 2 vorgesehen oder zusätzlich vereinbart sind.
Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

§ 13 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei
und nach Eintritt des Versicherungsfalles

1. Obliegenheiten
Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Ver -
siche rungsfalles
a) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des

Schadens zu sorgen;
b) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von

ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch münd-
lich oder telefonisch – anzuzeigen;

c) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung /
-minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – ein-
zuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

d) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung /
-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen
mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Ver siche -
rer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungs -
neh mer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

e) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigen -
tum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

f) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Ver -
zeich nis der abhanden gekommenen Sachen einzu -
reichen;

g) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den
Versicherer freigegeben worden sind. Sind Verände run -
gen unumgänglich, ist das Schadenbild nachvollziehbar



zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädig-
ten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Ver siche -
rer aufzubewahren;

h) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Aus -
kunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur
Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges
der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist
sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des
Schadens und über den Umfang der Entschädi gungs -
pflicht zu gestatten;

i) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann;

j) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere
oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich
das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige
Rechte zu wahren, insbesondere abhanden gekommene
Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden unverzüg-
lich sperren zu lassen.

2. Verhalten Dritter bei Recht auf vertragliche Leistungen
Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Ver siche -
rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten ge -
mäß Nr. 1 ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den
tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach

Nr. 1 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflich -
tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung
ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Fest stel -
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Auf -
klärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann voll-
ständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Ver -
siche rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text -
form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 14 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des

Versicherungsfalles
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vor -

sätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent schä di -
gungspflicht frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versiche -
rungs nehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbei -
führung des Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahr-
lässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des
Versicherungsfalles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tat -
sachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung
von Be deutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechts -
 kräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen
Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die
Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 15 Sachverständigenverfahren
1. Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche -
rungs  falles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem
Sach verständigenverfahren festgestellt wird.
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer
und Versicherungsnehmer auch vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung

auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu

benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be -
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr ge -
nannten Sachverständigen in Textform auffordern, den
zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite
Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach
Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffor-
dernde Partei durch das für den Schadenort zuständige
Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch
den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese
Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers
ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht;
ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Ge -
schäfts partnern angestellt ist oder mit ihnen in einem
ähnlichen Verhältnis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als
Obmann. Die Regelung unter b gilt entsprechend für die
Benennung eines Obmannes durch die Sachver stän di -
gen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird
der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten

und beschädigten versicherten Sachen sowie deren nach
dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Ver siche -
rungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5. Verfahren nach Feststellung
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sach -
ver ständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie
unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die
streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Fest stel -
lungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und über-
mittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obman -
nes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen
Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbind -
lichen Fest stel lun gen berechnet der Versicherer die Entschä -
digung.
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sach ver -
stän digen die Feststellung nicht treffen können oder wollen
oder sie verzögern.

6. Kosten
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Ob -
mannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen -
heiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 16 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
1. Fälligkeit der Entschädigung

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An -
spruchs abgeschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel -
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu
zahlen ist.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versiche rungs -
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge -
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wieder be -
schaf fung sichergestellt hat.

c) Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen, Aus stel -
lungsstücke sowie typengebundene, für die laufende Pro -
duktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen



wird der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der
Entschädigung fällig, nachdem der Versiche rungs neh mer
gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge führt hat,
dass er die Wiederherstellung oder Wieder be schaf fung
sichergestellt hat.

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Ver -
si che rer nach Nr. 1 b oder Nr. 1 c (bei Gebäuden nur 1 b)
geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache in -
folge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht
innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder
wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechts grund eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines

Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit
Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem
der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wieder -
herstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen
gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat.

c) Der Zinssatz beträgt 4 Prozent pro Jahr, soweit nicht aus
einem an deren Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist.

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung
 fällig.

4. Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a und Nr. 3 b
ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge
Ver  schul dens des Versicherungsnehmers die Entschädigung
nicht er mit telt oder nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche rungs -

nehmers bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen

den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetz -
lichen Bestimmungen über die Sicherung von Real gläu bi -
gern nicht erfolgte.

§ 17 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Ver -
halten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 18 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1. Anzeigepflicht
Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt,
so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntnis er lan -
gung dem Versicherer unverzüglich in Schriftform anzuzei-
gen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
ge kommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Ent schä -
digung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den
Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb
von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt.
Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zu -
rück zugeben.

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge   -
kommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache
eine Entschädigung in voller Höhe ihres Ver siche rungs wertes
ge zahlt worden ist, so hat der Versiche rungs nehmer die Ent -
schä di gung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer
zur Ver fügung zu stellen. Der Versiche rungs nehmer hat die-
ses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang
einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben;
nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf
den Versicherer über.

4. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung bei
Teilentschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge -
 kommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache
eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsge -

mäß weniger als den Versicherungswert betragen hat, so
kann der Ver sicherungsnehmer die Sache behalten und
muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer
schriftlichen Auffor de rung des Versicherers nicht bereit, so
hat der Versicherungs neh mer die Sache im Einvernehmen
mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu
lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält
der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten
bedingungsgemäßen Ent schä di gung entspricht.

5. Gleichstellung
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich
den Besitz wieder zu verschaffen. 

6. Übertragung der Rechte
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlang-
te Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versiche -
rer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu
übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

7. Beschädigte Sachen
Sind wiederherbeigeschaffte Sachen beschädigt worden, so
kann der Versicherungsnehmer Entschädigung nach den
Grund  sätzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder
behalten, wenn die Sachen gemäß Nr. 2 bis Nr. 4 bei ihm
verbleiben.

8. Besitzerlangung durch den Versicherer
Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden ge -
kommenen Sache, so gelten Nr. 1 bis Nr. 7 entsprechend.

§ 19 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall
1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der
Ver tragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Sie
muss der anderen Ver tragspartei spätestens einen Monat
nach Aus zah lung oder Ablehnung der Entschädigung zuge-
gangen sein.

2. Kündigung durch den Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Versiche rungs nehmer kann jedoch bestimmen, dass die
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam
wird.

3. Kündigung durch den Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

4. Form der Kündigung
Die Kündigung nach Nr. 2 oder Nr. 3 ist in Schriftform zu
erklären.

§ 20 Schriftliche Form; Anzeigen / Willenserklärungen
1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit 
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die
für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen,
die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittel-
bar gegen über dem Versicherer erfolgen, in Textform abzu-
geben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerich-
tet  werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang
von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An schrift
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willens  er -
klä rung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzuge-
ben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an
die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Ent sprech en -
des gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Na mens -
 änderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Ab sendung
des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen
Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei
einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Be stim -
mun gen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.



§ 21 Vertretervollmacht
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver -
siche rungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzuneh-
men betreffend
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Ver siche rungs -

vertrages,
b) eines bestehenden Versicherungsverhältnisses ein -

schließlich dessen Beendigung,
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des

Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.
2. Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zah lun -
gen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit
der Ver mittlung oder dem Abschluss eines Versiche rungs -
vertrages an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen
sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vor -
nahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässig -
keit nicht kannte.

§ 22 Gerichtsstand
1. Klagen gegen den Versicherer oder

Versicherungsvertreter
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Ver -
siche   rungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der
Zivil pro zes sordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zustän-
dig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der
Klageer he bung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines sol-
chen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der
Versiche rungs vermittlung gegen den Versicherungsnehmer
ist aus schließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen
gewöhnlichen Aufent halt hat.

§ 23 Veräußerung der versicherten Sache und deren
Rechtsfolgen

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer

veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentums über -
gangs (bei Immobilien das Datum des Grundbuch ein tra -
ges) an dessen Stelle der Erwerber in die während der
Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis
sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versiche -
rungs nehmers ein.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie,
die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis
erlangt.

2. Kündigungsrechte
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Ver -

siche rungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt
wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis
mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Ver -
sicherungsperiode in Schriftform zu kündigen.

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb
eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

c) Im Falle der Kündigung nach a und b haftet der Ver äuße -
rer allein für die Zahlung der Prämie.

3. Anzeigepflichten
a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder

Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht

zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem
die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer
nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

c) Abweichend von b ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche -
 rungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

§ 24 Übergang von Ersatzansprüchen
1. Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Über-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers
geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch
des Ver sicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er
bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt,
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei
denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter
Be ach tung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu
wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer
soweit erforderlich mitzuwirken.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vor-
sätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten
erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der
Obliegen heit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens des Versiche rungs -
neh mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweis -
last für das Nicht vor liegen einer groben Fahr läs sig keit trägt
der Versicherungs neh mer.

§ 25 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den
Anspruch begründenden Umständen und der Person des
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit
erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Ver -
sicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung
der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Text -
form mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim An -
spruchsteller nicht mit, soweit dieser Zeitraum nach Beginn
der Verjährung liegt.

§ 26 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Es gelten die Allgemeinen Feuerversicherungs-Bedingungen
(AFB 87), soweit sich nicht aus den folgenden Bestimmungen
etwas anderes ergibt.

Versicherte Gefahren und Schäden; Gefahrerhöhung

§ 1 Räucher- und Trocknungsanlagen; Räucher- und
Trocknungsgut.

Brandschäden an versicherten Räucher- und Trocknungs anla -
gen sowie an deren versicherten Inhalt werden bis zu den ver-
einbarten Entschädigungsgrenzen auch dann ersetzt, wenn der
Brand innerhalb der Anlagen ausgebrochen ist.

§ 2 Schäden durch Stromschlag

Die Versicherung erstreckt sich auch auf Schäden an versicher-
ten Tieren durch Stromschlag.

§ 3 Besondere Gefahrerhöhung

1. In Ergänzung zu § 6 a Nr. 1 b AFB 87 Fassung 2008 liegt
eine Gefahrerhöhung insbesondere – aber nicht nur – vor,
wenn sich die Nutzung der versicherten Gebäude oder der
angrenzenden Nachbargebäude geändert hat. 

2. Ändert sich die Art der Nutzung, so hat der Versicherungs -
nehmer dies dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Ist
mit der Änderung eine Gefahrerhöhung verbunden, so kann
der Versicherer unter den in § 6 a Nr. 1 b AFB 87 Fassung
2008 zur Gefahrerhöhung beschriebenen Voraussetzungen
zur Kündigung berechtigt sein, eine Vertragsänderung vor-
nehmen oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei sein. 
Der Versicherer hat vom Tag der Änderung an Anspruch auf
die aus einem etwa erforderlichen höheren Beitragssatz er -
rech neten Beitrag; dies gilt nicht, soweit der Versicherer in
einem Versicherungsfall wegen Gefahrerhöhung gemäß Nr. 1
ganz oder teilweise leistungsfrei geworden ist.

Versicherte Sachen und Interessen

§ 4 Tiere

1. Die Versicherung des Tierbestandes umfasst den gesamten
jeweils vorhandenen Bestand an Tieren aller Gattungen.

2. Tiere in Intensiv-Haltung sowie Sport- und Zuchttiere von
außergewöhnlichem Wert sind jedoch nur dann mitversi-
chert, wenn dies besonders vereinbart ist.
Als Sport- und Zuchttiere von außergewöhnlichem Wert gel-
ten Tiere mit mindestens doppeltem Marktwert, gemessen
an den örtlichen Marktpreisnotierungen für Tiere der norma-
len Nutzungsklasse.

§ 5 Ernteerzeugnisse

1. Die Versicherung von Ernteerzeugnissen umfasst den gesam -
ten jeweils vorhandenen Bestand an geernteten, noch nicht
geernteten und zugekauften Erzeugnissen einschließlich
Saat, ausgenommen Hackfrüchte und Obst, die sich im
Freien befinden.

2. In der Versicherungssumme zu berücksichtigen sind die
gesamten Ernteerzeugnisse einschließlich der älteren Be -
stän de und des Zukaufs, ausgenommen Hackfrüchte und
Obst im Freien, mit dem vollen Wert für die Zeit des ganzen
Erntejahres, gleichgültig ob die Sachen in die Gebäude
gebracht werden oder nicht.

3. Der Bestand an Ernteerzeugnissen zur Zeit des Versiche -
rungs falles ist durch ordnungsgemäß geführte Wirtschafts -
bücher, durch Belege oder auf sonstige zuverlässige Weise
nachzuweisen. Ist dies nicht möglich, dann wird höchstens
der Betrag entschädigt, der sich ergäbe, wenn die Vorräte
sich gleichmäßig vermindert hätten, und zwar bei Dresch -
frucht und Stroh vom 1. September an täglich um 1/300, bei
Futtergewächsen vom 1. November an täglich um 1/240.

4. Für die Wertberechnung sind die Erzeugerabgabepreise des
nächsten Marktortes maßgebend, für Ernteerzeugnisse, die
zur Fortführung des Betriebes zugekauft werden müssen,
die Wiederbeschaffungspreise.
Der Preis für Saatgut ist nur für solche Ernteerzeugnisse
maßgebend, die ausdrücklich als Saatgut durch eine zustän-
dige Stelle anerkannt sind. Bei noch nicht geernteten
Ernteerzeugnissen werden vom Er zeu gerabgabepreis die
ersparten Erntebergungskosten ab gezogen.

§ 6 Fremdes Eigentum

Der Einschluss des fremden Eigentums gemäß § 2 Nr. 4 AFB 87
gilt nur, wenn dies besonders vereinbart wurde.

Versicherungsort

§ 7 Versicherungsort

1. Versicherungsort für Tiere, Betriebseinrichtung, Ernteerzeug -
nisse und sonstige Vorräte der Landwirtschaft sind
a) alle vom Versicherungsnehmer zu landwirtschaftlichen

Zwecken genutzten Gebäude auf den im Versiche rungs -
vertrag bezeichneten Grundstücken;

b) alle Hofräume und Ländereien des Betriebes einschließ-
lich der dorthin führenden Wege;

c) deutsche Marktplätze, Ausstellungs- und Ablieferungs -
orte einschließlich der dorthin führenden Wege und der
Unterkunftsstellen.

2. Die in Nr. 1 genannten versicherten Sachen sind innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland auch dann versichert,
wenn sie sich vorübergehend außerhalb des Versicherungs -
ortes befinden. Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz
nur, soweit Außenversicherung besonders vereinbart ist.

3. Hackfrüchte und Obst sind nur in Gebäuden versichert.
4. Die Bestimmungen der Nr. 1 bis Nr. 3 gelten nicht für

Sachen in Feld- und Reihenscheunen sowie für Schober
(Diemen) und Großballenlager (§ 8).

§ 8 Feld- und Reihenscheunen; Schober (Diemen);
Großballenlager

Für Sachen in Feld- und Reihenscheunen sowie für Schober
(Diemen) und Großballenlager besteht Versicherungsschutz nur,
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wenn dies besonders vereinbart ist, und nur bis zu der verein-
barten Entschädigungsgrenze.

§ 9 Abhängige Außenversicherung

1. Sachen, für die Außenversicherung vereinbart ist, sind bis zu
der hierfür vereinbarten besonderen Versicherungssumme
auch außerhalb des Versicherungsortes versichert. Dies gilt
jedoch, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, nur inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland.

2. Wenn nichts anderes vereinbart ist, besteht kein Versiche -
rungsschutz, soweit Entschädigung aus einem anderen Ver -
sicherungsvertrag beansprucht werden kann.
Ist danach die Entschädigung oder eine Abschlagszahlung
gemäß § 16 Nr. 1 AFB 87 nur deshalb noch nicht fällig, weil
ohne Verschulden des Versicherungsnehmers die Entschädi -
gungspflicht aus dem anderen Versicherungsvertrag ganz
oder teilweise noch nicht geklärt ist, so wird der Versicherer
unter Vorbehalt der Rückforderung mit Zinsen von 4 Prozent
pro Jahr, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund ein
höherer Zins zu zahlen ist, eine vorläufige Zahlung leisten.

3. Ist der Prämiensatz für die besondere Versicherungssumme
gemäß Nr. 1 höher als für die Position, zu der die Außenver -
siche rung vereinbart ist, so gilt § 11 Nr. 3 AFB 87 (Unterver -
sicherung) auch für diese besondere Versicherungssumme.

4. Bei Berechnung einer Unterversicherung für die Position, zu
der die Außenversicherung vereinbart ist, sind auch die ge -
mäß Nr. 1 außerhalb des Versicherungsortes versicherten
Sachen zu berücksichtigen.

5. Nr. 3 und Nr. 4 sind nicht nebeneinander anzuwenden.
Anzuwenden ist diejenige Bestimmung, die zu der niedrige-
ren Entschädigung führt.

Versicherungswert

§ 10 Versicherungswert von Ernteerzeugnissen und
 beweglichen Sachen

1. Für den Versicherungswert von Ernteerzeugnissen gilt 
§ 5 Nr. 2 bis Nr. 4.

2. Versicherungswert von sonstigen beweglichen Sachen ist
entweder der Zeitwert gemäß § 5 Nr. 2 b Abs. 2 AFB 87
oder unter den dort genannten Voraussetzungen der gemei-
ne Wert gemäß § 5 Nr. 2 c AFB 87.

§ 11 Versicherungswert und Entschädigungsberechnung
bei landwirtschaftlichen Gebäuden

1. Beträgt unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles der
Zeitwert eines gemäß § 5 Nr. 1 AFB 87 zum Neuwert versi-
cherten landwirtschaftlichen Gebäudes weniger als 80 Pro -
zent, aber noch mindestens 50 Prozent des Neuwertes, so
wird, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, die ge mäß 
§ 11 Nr. 1 a oder Nr. 1 b AFB 87 berechnete Entschä digung
gekürzt.
Sie beträgt bei einem Zeitwert
a) unter 80 Prozent bis 75 Prozent des Neuwertes 

97,5 Prozent,
b) unter 75 Prozent bis 70 Prozent des Neuwertes 

95 Prozent,
c) unter 70 Prozent bis 65 Prozent des Neuwertes 

92,5 Prozent,
d) unter 65 Prozent bis 60 Prozent des Neuwertes 

90 Prozent,
d) unter 60 Prozent bis 55 Prozent des Neuwertes 

85 Prozent,
f) unter 55 Prozent bis 50 Prozent des Neuwertes 

80 Prozent
des Betrags gemäß § 11 Nr. 1 a oder 1 b AFB 87.

2. Abweichend von § 11 Nr. 5 a AFB 87 genügt Wieder her stel -
lung des Gebäudes an anderer Stelle nur, wenn sie auf dem
Gebiet derselben oder einer angrenzenden Gemeinde er -
folgt.

Ein Unternehmen der Generali Gruppe



Für die Versicherung von Mehrkosten und Ertragsausfall gelten
die dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Allgemeinen
Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB 87), soweit nicht
etwas anderes vereinbart ist oder sich aus den folgenden
Bestimmungen etwas anderes ergibt.

§ 1 Gegenstand der Versicherung

Wird der im Versicherungsvertrag bezeichnete Betrieb des Ver -
sicherungsnehmers infolge eines Sachschadens unterbrochen
oder beeinträchtigt, der nach den vereinbarten Allge meinen
Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB 87) dem Grunde
nach entschädigungspflichtig ist, so ersetzt der Ver sicherer die
dadurch im Betrieb des Versicherungsnehmers entstandenen
Mehrkosten (§ 2) und, soweit vereinbart, den Er trags ausfall 
(§ 3).

§ 2 Mehrkosten

1. Mehrkosten sind alle Kosten, die im Betrieb des Versiche -
rungs nehmers normalerweise nicht entstehen und nach
einem Sachschaden gemäß § 1 AFB 87 von dem Versiche -
rungsnehmer zur Fortführung des Betriebes aufgewendet
werden müssen.

2. Versichert ist jede Art von zeitabhängigen Mehrkosten, ins-
besondere für die
a) Benutzung fremder Grundstücke, Gebäude, Räume,

Anlagen oder Einrichtungen;
b) Inanspruchnahme von Lohn-Dienstleistungen;
c) zur Erhaltung des Kundenstammes erforderlichen

Maßnahmen.

§ 3 Ertragsausfall

Sofern vereinbart, gilt auch der nachgewiesene Ertragsausfall
aus der Tierzucht oder -mast, der Eier- oder Milchproduktion
sowie der Bodenbewirtschaftung versichert.

§ 4 Ausschlüsse

1. Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit die
Mehr kosten und der Ertragsausfall beruhen auf
a) außergewöhnlichen Ereignissen, die während der Unter -

brechung eintreten;
b) behördlich angeordneten Wiederaufbau- oder Betriebs -

beschränkungen;
c) dem Umstand, dass zerstörte, beschädigte oder entwen-

dete Sachen anlässlich der Wiederherstellung oder
Wieder beschaffung geändert, verbessert oder überholt
werden.

2. Der Versicherer leistet ferner keine Entschädigung für 
a) Aufwendungen, die mit der Behebung von Sachschäden

in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang
 stehen.

b) Aufwendungen, soweit sie aus anderen Positionen oder
Versicherungen ersetzt wurden.

§ 5 Pflichten des Versicherungsnehmers im Versiche-
 rungs fall

Bei Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungs neh -
mer, soweit es ihm billigerweise zugemutet werden kann,
a) für die Abwendung oder Minderung des Unterbrechungs -

schadens zu sorgen und dabei etwaige Weisungen des
Versicherers zu befolgen;

b) die Höhe der Mehrkosten bzw. des Ertragsausfalles durch
Belege, Bücher oder in sonst geeigneter Weise nachzuwei-
sen.

§ 6 Haftzeit

Der Versicherer haftet für die Mehrkosten und, soweit verein-
bart, für den Ertragsausfall, die innerhalb von 12 Monaten seit
Eintritt des Sachschadens entstehen (Haftzeit).

§ 7 Versicherungssumme/Umfang der Entschädigung

1. Der Versicherer leistet Entschädigung bis zur vereinbarten
Versicherungssumme. Abweichend von § 75 VVG und § 11
Nr. 3 AFB 87 verzichtet der Versicherer auf den Einwand der
Unterversicherung.

2. Bei der Feststellung der Mehrkosten und des Ertrags aus -
 falles (soweit die Mitversicherung vereinbart ist) sind alle Um -
 stände zu berücksichtigen, die den Gang und das Er geb nis
des Betriebes während der Haftzeit günstig oder un güns tig
beeinflusst haben würden, wenn die Unter brechung oder
Beeinträchtigung nicht eingetreten wäre.

3. Für Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Ab -
wen dung oder Minderung des Unterbrechungsschadens
aufgrund entsprechender Weisungen des Versicherers vor-
nimmt, leistet der Versicherer gemäß § 83 VVG auch über
die Versicherungssumme hinaus Entschädigung.

4. Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen.
Ersparte Kosten werden angerechnet.

5. Mehrkosten gemäß § 2 Nr. 2 c) werden bis zu 25 Prozent
der Versicherungssumme ersetzt. Darüber hinausgehende
Aufwendungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des
Versicherers.

§ 8 Mehrfache Versicherung

Bei Abschluss weiterer Mehrkosten- oder Ertragsausfall ver -
siche rungen findet § 9 Nr. 1 AFB 87 Anwendung.

Sonderbedingungen für die Versicherung von Mehrkosten und Ertragsausfall 
in landwirtschaftlichen Betrieben
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A. Pauschaldeklaration Komfortschutz
I. Versichert sind antragsgemäß

Sachen der Landwirtschaft, summarisch1), d. h. in einer Position einschließlich fremden Eigentums:
1. die gesamten Ernteerzeugnisse (ohne Hackfrüchte und Obst) ........................................................................
2. Hackfrüchte und Obst, soweit in Gebäuden befindlich....................................................................................
3. die gesamten sonstigen Vorräte und Erzeugnisse der Landwirtschaft ............................................................
4. der gesamte Tierbestand2) (einschließlich Sport- und Zuchttiere, Intensivtierhaltung als Nebenbetrieb

jedoch ohne Intensivgeflügeltierhaltung)...........................................................................................................
5. die gesamte Betriebseinrichtung (ohne zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und

Zugmaschinen) ..................................................................................................................................................
6. zum Ausgleich für eine etwaige Unterversicherung (5% beitragsfrei; Klausel G035) für die Position 

Betriebseinrichtung und Vorräte........................................................................................................................
7. Es gilt die erweiterte Neuwertentschädigung, auch wenn der Zeitwert unter 40% des Neuwertes ist

(Klausel G056) ...................................................................................................................................................

II. Entschädigungsgrenzen
Die Entschädigung für Sachen gemäß Nr. I ist, errechnet aus der Versicherungssumme, begrenzt für Schäden
in der Feuerversicherung
1. im Rahmen der Außenversicherung innerhalb Deutschlands, soweit sich Sachen nicht nur vorübergehend 

außerhalb des Versicherungsorts befinden gemäß §§ 9, 7 Abs. 2 LZB 87 (Klausel 1404E) ............................
2. für neu hinzukommende Betriebsgrundstücke innerhalb Deutschlands (Klausel 2401) .................................
3. durch Anprall oder Absturz eines unbemannten Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung 

(Klausel 3108) ....................................................................................................................................................
4. infolge von Überspannung durch Blitz unter Einschluss von Folgeschäden (Klausel 3111)............................
5. infolge von Nutzwärme durch Feuer, z. B. Räucher- und Trocknungsanlagen einschließlich Inhalt gemäß § 1

LZB 87 (Klausel G026) ......................................................................................................................................
6. infolge von Explosion durch Kampfmittel aus beendeten Kriegen (Klausel G044) ..........................................

III. Zusätzliche Einschlüsse
Zusätzlich sind auf Erstes Risiko versichert (Prozentsätze berechnet aus der Versicherungssumme nach Nr. I)
in der Feuerversicherung
1. Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, für die laufen-

de Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen (Zeitwert)
2. Aufräumungs-, Bewegungs-, Schutz-, Abbruch- und Feuerlöschkosten
3. Aufräum-, Abfuhr- und Isolierkosten für radioaktiv verseuchte Sachen (Klausel 1101)
4. Sachen in Feld- und Reihenscheunen, Schobern, Großballenläger und Bergeräumen
5. Brandschäden an Trocknungsanlagen sowie deren Inhalt, auch wenn der Brand innerhalb der Anlagen

ausgebrochen ist (Klausel 3101)
6. Fermentationsschäden an Ernteerzeugnissen (Klausel 3105)
7. Schwelzersetzungsschäden an mineralischem Dünger (20% Selbstbeteiligung pro Schaden; 

Klausel 3109)
8. Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der

Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung (Preisdifferenz-Versicherung, Klausel 1301)
9. Kosten für die Wiederherstellung von Akten, Plänen, Geschäftsbüchern, Karteien, Zeichnungen und Daten

auf solchen Datenträgern, die Anwenderprogramme enthalten, die ausschließlich im versicherten Betrieb
zu verwenden sind, einschließlich der Wiederherstellungs- und Installationskosten für diese Programme,
ferner Kosten für die Wiederherstellung betriebsspezifischer Daten

10. Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen (Klausel 2302)
11. Mehrkosten durch Technologiefortschritt (Klausel 1304)
12. Kosten für die Ermittlung und Feststellung des Schadens
13. Sachverständigenkosten ab einem Schaden von 50.000 EUR, 80% der vom Versicherungsnehmer zu tra-

genden Kosten (Klausel 1302)
Nr. III. 1 bis 13 insgesamt in einer Position ............................................................................................................
14. Kosten für die Dekontamination von Erdreich (Klausel 3301c).........................................................................
15. Bargeld, Sparbücher, Urkunden und sonstige Wertpapiere etc. .....................................................................
16. in das Gebäude eingefügte Sachen, die der Versicherungsnehmer als Mieter oder Pächter auf seine

Kosten beschafft oder übernommen hat (Klausel G041)..................................................................................
17. Mehrkosten durch vorzeitige Urlaubsrückreise bei einer voraussichtlichen Schadenhöhe über 5.000 EUR

(Klausel G057) ...................................................................................................................................................
18. Weidetiere gegen Diebstahl, Abschlachten in diebischer Absicht, Tod bzw. Nottötung aufgrund böswilliger

Verletzungen durch Dritte (Entschädigung max. 3.000 EUR je Tier; Selbstbeteiligung 20% pro Schaden;
Klausel G058) ...................................................................................................................................................

19. Waldbrandschäden (Klausel G059) ...................................................................................................................
20. Selbstvermarktung über Hofläden (Brennerei, Obstbauern etc.; Klausel G060) ..............................................

IV. Sonstige Erweiterungen
Zusätzlich gilt vereinbart (Prozentsätze berechnet aus der Versicherungssumme nach Nr. I bzw. III)
in der Feuerversicherung
1. Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit bei der Herbeiführung des Versicherungsfalls (Klausel

G052) .................................................................................................................................................................
2. Verzicht auf den Einwand der Unterversicherung.............................................................................................

Pauschaldeklaration, Bedingungen und Besondere Vereinbarungen
für die Feuer-Inhaltsversicherung für landwirtschaftliche Betriebe
(Generali Landwirtschaft 2013) – Fassung Januar 2013
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gemäß
Versicherungsschein/

Nachtrag

auf höchstens

100 % 50.000 EUR
100 % 50.000 EUR

100 % –
100 % –

100 % –
100 % –

bis höchstens

100 % 2.500.000 EUR
20.000 EUR
2.000 EUR

5.000 EUR

2.500 EUR

20.000 EUR
25.000 EUR
50.000 EUR

Schadenhöhe
bis höchstens

10 % 25.000 EUR
100 % 2.500.000 EUR

1) Summarische Versicherung bedeutet, dass im Schadenfall Unterversicherung nur dann berücksichtigt wird, wenn der gesamte vorhandene Wert von Sachen gemäß Nr. I. 1–5 am
Schadentag höher ist als die Gesamtversicherungssumme von Sachen gemäß Nr. I. 1–7.

2) Pferde müssen im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen. Der Versicherungswert für Pferde beträgt je Pferd inklusive Tierarztkosten max. 10.000 EUR, insgesamt max. 30.000 EUR.



C. Klauseln
Sofern die Mehrkosten- und Ertragsausfallversicherung abgeschlossen wurde, gelten die vereinbarten Klauseln auch für
diese Versicherung.
Bei der Einzeldeklaration gelten die Entschädigungsgrenzen, zusätzlichen Einschlüsse sowie die sonstige Erweiterungen und
die dazugehörigen Klauseln nur, soweit sie beantragt und vereinbart wurden.

B. Bedingungen und Besondere Vereinbarungen
Für den Umfang der Versicherung gelten die nachstehend genannten Bedingungen und Besonderen Vereinbarungen:

Klauseln für die Feuerversicherung

1101 Schäden durch radioaktive Isotope
1. In die Versicherung sind Schäden an den versicherten Sa -

chen eingeschlossen, die als Folge eines unter die Versi -
che rung fallenden Schadenereignisses durch auf dem Ver -
sicherungsgrundstück betriebsbedingt vorhandene oder
verwendete radioaktive Isotope entstehen, insbesondere
Schäden durch Kontamination und Aktivierung. Das gilt
nicht für radioaktive Isotope von Kernreaktoren.

2. Kosten für Abbruch, Aufräumung, Abfuhr und Isolierung
radioaktiv verseuchter Sachen infolge eines Versiche rungs -
falles nach Absatz 1 werden nur ersetzt, soweit dies beson-
ders vereinbart ist und soweit die Maßnahmen gesetzlich
geboten sind.

1301 Preisdifferenz-Versicherung
1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden

Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind Erhöhungen
des Schadenaufwands durch Mehrkosten infolge Preisstei -
ge rungen mitversichert.

2. Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten Versiche -
rungs summe die tatsächlich entstandenen Mehrkosten
durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versi -
cherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wiederbe -
schaffung.

3. Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst, werden
die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch
bei unverzüglicher Wiederherstellung oder Wiederbe schaf -
fung entstanden wären.

4. Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen,
behördlichen Wiederaufbau- oder Betriebsbeschränkungen
oder Kapitalmangel werden nicht ersetzt.

5. Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Neuwert
ersetzt; dies gilt nicht bei beschädigten Sachen. Ist nach
einer vertraglichen Wiederherstellungsvereinbarung nur der
Zeitwertschaden zu erstatten, so werden die Mehrkosten
nicht ersetzt.

6. Besteht Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene
Position, für welche die Mehrkosten durch Preissteige run -
gen nach Nr. 1 versichert sind, so wird der nach Nr. 2 bis
Nr. 5 ermittelte Betrag nur anteilig ersetzt.

1302 Sachverständigenkosten
Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den verein-
barten Betrag, so ersetzt der Versicherer bis zu der hierfür ver-
einbarten Versicherungssumme von den nach den dem Vertrag
zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen
durch den Versicherungsnehmer zu tragenden Kosten des
Sachverständigenverfahrens den vereinbarten Anteil.

1304 Mehrkosten durch Technologiefortschritt
1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden

Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind Mehrkosten
durch Technologiefortschritt als Folge eines Versiche rungs -
falles mitversichert.

2. Ersetzt werden bis zu dem hierfür vereinbarten Betrag die
tatsächlich entstandenen Mehrkosten für die Wiederbe -

schaf fung oder Wiederherstellung der versicherten und vom
Schaden betroffenen Sachen, wenn die Wiederherstellung
der versicherten oder Wiederbeschaffung der Sache in der-
selben Art und Güte infolge Technologiefortschritt nicht
möglich ist.
Maßgebend ist der Betrag, der für ein Ersatzgut aufzuwen-
den ist, das der vom Schaden betroffenen Sache in Art und
Güte möglichst nahe kommt.

3. Entschädigung wird nicht geleistet für Mehrkosten durch
behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen und -aufla-
gen.

4. Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neuwert
ersetzt.

5. Ist die Versicherungssumme einer vom Schaden betroffe-
nen Position, für welche die Mehrkosten durch Technolo -
giefortschritt versichert sind, niedriger als der Versicherungs -
wert (Unterversicherung), so wird der nach Nr. 2 bis Nr. 4
ermittelte Betrag nur im Verhältnis der Versicherungssumme
zum Versicherungswert ersetzt.

1404E Abhängige Außenversicherung (EURO)
1. Sachen, für die Außenversicherung vereinbart ist, sind bis

zu der hierfür vereinbarten besonderen Versiche rungs -
summe oder Entschädigungsgrenze auch außerhalb des
Versicherungsorts versichert.

2. In der Einbruchdiebstahlversicherung bleibt die Gebäude -
gebundenheit gemäß § 1 AERB 87 unberührt.

3. In der Sturmversicherung gilt die Außenversicherung abwei-
chend von § 4 Nr. 2 AStB 87 nur, wenn sich die Sachen in
Gebäuden befinden.

4. Die Außenversicherung gilt, soweit nicht etwas anderes ver-
einbart ist, nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

5. Wenn nichts anderes vereinbart ist, wird Entschädigung nur
geleistet, soweit Entschädigung nicht aus einem anderen
Versicherungsvertrag beansprucht werden kann. Meldet der
Versicherungsnehmer den Schaden zu diesem Vertrag, so
wird dieser Versicherer auf jeden Fall in Vorleistung treten.
Ist danach die Entschädigung oder eine Abschlagszahlung
gemäß § 16 Nr. 1 AFB 87, AERB 87, AWB 87, AStB 87 nur
deshalb noch nicht fällig, weil ohne Verschulden des Versi -
cherungsnehmers die Entschädigungspflicht aus dem ande-
ren Versicherungsvertrag ganz oder teilweise noch nicht
geklärt ist, so wird der Versicherer unter Vorbehalt der
Rückforderung mit 4 Prozent Zinsen pro Jahr, soweit nicht
aus einem anderen Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen
ist, eine vorläufige Zahlung leisten.

6. Ist der Prämiensatz für die besondere Versicherungssumme
gemäß Nr. 1 höher als für die Position, zu der die Außen ver -
sicherung vereinbart ist, so gilt § 11 Nr. 3 AFB 87, AERB 87
bzw. § 11 Nr. 4 AWB 87, AStB 87 (Unterversicherung) auch
für diese besondere Versicherungssumme.

7. Bei Berechnung einer Unterversicherung für die Position, zu
der die Außenversicherung vereinbart ist, sind auch die ge -
mäß Nr. 1 außerhalb des Versicherungsorts versicherten
Sachen zu berücksichtigen, jedoch nur bis zu der dort ge -
nannten Entschädigungsgrenze.

8. Nr. 6 und Nr. 7 sind nicht nebeneinander anzuwenden. An-
zuwenden ist diejenige Bestimmung, die zu der niedrigeren
Entschädigung führt.

I. Bedingungen

zur Feuerversicherung
1. Allgemeine Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB 87) – Fassung Januar 2008......................................................40100
2. Zusatzbedingungen für die Feuerversicherung landwirtschaftlicher Betriebe (LZB 87) – Fassung Januar 2008 ...............40102

II. Besondere Bedingungen

zur Feuerversicherung
1. Klauseln gemäß Abschnitt C 
2. Sicherheitsvorschriften für die Landwirtschaft ...................................................................................................................442242
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1701E Summenanpassung für die Versicherung beweg -
licher Sachen (EURO)
1. Die Versicherungssumme für Positionen, zu denen dies

besonders vereinbart ist, erhöht oder vermindert sich zur
Anpassung an Wertänderungen der versicherten Sachen mit
Beginn eines jeden Versicherungsjahres entsprechend dem
Vomhundertsatz, um den sich der Index der Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte im vergangenen Kalenderjahr gegen -
über dem davor liegenden Kalenderjahr verändert hat. Der
Vomhundertsatz wird auf eine Stelle hinter dem Komma ge -
rundet. Maßgebend ist der vom Statistischen Bundesamt
jeweils für den Monat September festgestellte und veröf-
fentlichte Index.

2. Die gemäß Nr. 1 berechnete Versicherungssumme wird auf
volle 500 EUR aufgerundet. Die neue Versicherungssumme
und die geänderte Prämie werden dem Versicherungs neh -
mer jeweils bekannt gegeben.

3. Die Versicherungssumme bleibt unverändert, wenn der
gemäß Nr. 1 Satz 1 maßgebende Vomhundertsatz unter 3
liegt. Jedoch ist dann für die nächste Veränderung ein Ver -
gleich zwischen dem vergangenen Kalenderjahr und demje-
nigen Kalenderjahr maßgebend, das zuletzt für eine Sum -
menänderung berücksichtigt wurde.

4. Die aus der Versicherungssumme gemäß Nr. 2 sich erge-
bende erhöhte Prämie darf die im Zeitpunkt der Erhöhung
geltende Tarifprämie nicht übersteigen. Diese Grenze gilt
jedoch nur, wenn sich die neue Tarifprämie auf eine unver-
änderte Gruppe versicherbarer Risiken bezieht.

5. Solange Anpassung der Versicherungssumme nach vorlie-
genden Bestimmungen vereinbart ist, erhöht sich vom Zeit -
punkt dieser Vereinbarung an die jeweilige Versicherungs -
summe um einen Vorsorgebetrag von 5 Prozent.

6. Die Bestimmungen über Unterversicherung in den dem
Vertrag zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen
bleiben unberührt.

7. Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über
die geänderte Versicherungssumme kann der Versiche -
rungs nehmer durch eine Erklärung in Textform die ihm mit-
geteilte Veränderung rückwirkend aufheben. Will der Versi -
cherungsnehmer zugleich die Erklärung gemäß Nr. 8 abge-
ben, so muss dies deutlich zum Ausdruck kommen.

8. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Ein -
haltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des laufen-
den Versicherungsjahres durch eine Erklärung in Textform
verlangen, dass die Bestimmungen über die Summenan -
passung für die Versicherung von beweglichen Sachen
künftig nicht mehr anzuwenden sind.

9. Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme
wegen erheblicher Überversicherung bleibt unberührt.

1714 Selbstbehalt bei ungekürzter Versicherungssumme
Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete
Betrag einschließlich Aufwendungsersatz und Ersatz für sonsti-
ge versicherte Kosten wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

1803 Makler
Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevoll-
mächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versiche rungs -
nehmers entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag
verpflichtet, diese unverzüglich an den Versicherer weiterzu -
leiten.

1901 Abschlagszahlung
Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass eine Abschlags -
zahlung in Höhe des Betrages, der nach Lage der Sache min-
destens zu zahlen ist, abweichend von den dem Vertrag zu -
grunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen
schon drei Wochen nach Anzeige des Versicherungsfalls
erfolgt.

1904 Sachverständigenverfahren bei Zusammentreffen mit
einer Maschinenversicherung
1. Besteht auch eine Maschinenversicherung und ist streitig,

ob oder in welchem Umfang ein Schaden zu vorliegendem
Vertrag oder als Maschinenschaden anzusehen ist, so kön-
nen der Versicherungsnehmer, der Versicherer des vorlie-
genden Vertrages und der Maschinenversicherer vereinba-
ren, dass die Höhe des Schadens zu vorliegendem Vertrag
und des Maschinenschadens in einem gemeinsamen Sach -
ver ständigenverfahren festgestellt wird. Das Sachverstän -
digen verfahren kann durch Vereinbarung auf sonstige tat -
sächliche Voraussetzungen des Entschädigungsanspruchs
sowie der Höhe der Entschädigung ausgedehnt werden.

Der Versicherungsnehmer kann ein Sachverständigen ver -
fahren auch durch einseitige Erklärung gegenüber den bei-
den Versicherern verlangen.

2. Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei benennt in Textform einen Sachverständigen;

der Versicherungsnehmer kann zwei Sachverständige
benennen.
Die Parteien können sich auf zwei gemeinsame Sachver -
ständige oder auf einen gemeinsamen Sachverständigen
einigen.
Jede Partei kann die andere Partei unter Angabe des
oder der von ihr benannten Sachverständigen in Text -
form auffordern, auch ihrerseits einen Sachverständigen
zu benennen. Geschieht dies nicht binnen zwei Wochen
nach Empfang der Aufforderung, so kann die auffordern-
de Partei den Sachverständigen der säumigen Partei
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht
ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge
hinzuweisen.

b) Die Sachverständigen benennen in Textform vor Beginn
des Feststellungsverfahrens einen weiteren Sachver stän -
digen als Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird der
Ob mann auf Antrag einer Partei durch das für den Scha -
denort zuständige Amtsgericht ernannt.

c) Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine Per so -
nen benennen, die Mitbewerber des Versicherungs neh -
mers sind oder mit diesem in Geschäftsverbindung ste-
hen, ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern oder
Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in
einem ähnlichen Verhältnis stehen.

3. Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverstän -
digen gelten die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemei -
nen Versicherungsbedingungen und die vereinbarten Be -
dingungen für die Maschinen-Versicherung.

4. Die Sachverständigen übermitteln den drei Parteien gleich-
zeitig ihre Feststellungen. Weichen diese voneinander ab,
so werden sie unverzüglich dem Obmann übergeben.
Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachver ständi -
gen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entschei -
dung den drei Parteien gleichzeitig.

5. Jede Partei trägt die Kosten ihres oder ihrer Sachverständi-
gen. Die Kosten des Obmannes tragen die Parteien je zu
einem Drittel.

6. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obman-
nes sind verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass
sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abwei-
chen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berech-
nen die Versicherer die Entschädigung.

7. Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch nicht fest,
inwieweit der Schaden als Schaden zu vorliegendem Ver -
trag oder als Maschinenschaden anzusehen ist, so beteiligt
sich jeder Versicherer an der Abschlagszahlung vorläufig
mit der Hälfte.

8. Durch Sachverständigenverfahren werden die Obliegen -
heiten im Versicherungsfall gemäß den dem vorliegenden
Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbe -
dingungen sowie gemäß den vereinbarten Bedingungen für
die Maschinen-Versicherung nicht berührt.

8. Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten
gemäß § 3 Nr. 3 a AFB 87, AERB 87, AWB 87, AStB 87
Fassung 2008 bzw. § 9 Nr. 4 a ABDS.

2301 Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für
Urkunden
1. Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Versi-

cherungssumme die Kosten des Aufgebotsverfahrens und
der Wiederherstellung von Wertpapieren und sonstigen
Urkunden einschließlich anderer Auslagen für die Wieder -
erlangung, die der Versicherungsnehmer den Umständen
nach für geboten halten durfte.

2. Die Ersatzpflicht erstreckt sich auch auf einen Zinsverlust,
der dem Versicherungsnehmer durch Verzögerung fälliger
Leistungen aus den Wertpapieren entstanden ist.

2302 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungs-
beschränkungen (ohne Restwerte)
1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden

Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind Erhöhungen
des Schadenaufwandes durch Mehrkosten infolge behördli-
cher Wiederherstellungsbeschränkungen mitversichert.

2. Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten Versiche -
rungs summe die tatsächlich entstandenen Mehrkosten für
die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden
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betroffenen Sachen durch behördliche Auflagen auf der
Grundlage bereits vor Eintritt des Versicherungsfalles erlas-
sener Gesetze und Verordnungen. Soweit behördliche Auf -
lagen mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles
erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten
nicht versichert.

3. Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass infolge behörd -
licher Wiederherstellungsbeschränkungen Reste der versi-
cherten und vom Schaden betroffenen Sache nicht wieder-
verwertet werden können, sind nicht versichert.

4. Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom
Scha den betroffenen Sache aufgrund behördlicher Wie der -
herstellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen
darf, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in
dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle
entstanden wären.

5. Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entste-
hen, dass sich die Wiederherstellung durch Beschränkun -
gen der vorgenannten Art verzögert, werden nicht ersetzt.
Sofern für versicherte und vom Schaden betroffene Sachen
die Preisdifferenz-Versicherung nach Klausel 1301 bzw. § 9
Nr. 3 ABDS vereinbart ist, werden Mehrkosten infolge Preis -
steigerungen ersetzt, die dadurch entstehen, dass sich die
Wiederherstellung durch Beschränkungen der vorgenannten
Art verzögert. Ziffer 4 der Klausel 1301 bzw. Satz 3 des § 9
Nr. 3 ABDS wird insoweit abgeändert.

6. Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neuwert
ersetzt. Ist nach einer vertraglichen Wiederherstellungs ver -
einbarung nur der Zeitwertschaden zu erstatten, so werden
die Mehrkosten nicht ersetzt.

7. Besteht Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene
Position, für welche Mehrkosten durch behördliche Wieder -
herstellungsbeschränkungen versichert sind, so wird der
nach Nr. 2 bis Nr. 6 ermittelte Betrag nur anteilig ersetzt.

8. Soweit ein Ersatzanspruch gegenüber einem Dritten ent-
steht, verpflichtet sich der Versicherungsnehmer, diesen in
Höhe des fällig werdenden Mehrbetrages an den
Versicherer abzutreten.

2401 Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke
1. Als Versicherungsort gelten innerhalb der Bundesrepublik

Deutschland ohne besondere Anmeldung auch neu hinzu-
kommende Betriebsgrundstücke. Die Entschädigung ist
jedoch je Grundstück und Versicherungsfall auf den verein-
barten Beitrag begrenzt.

2. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, halbjährlich ein
Verzeichnis dieser Grundstücke einzureichen.
Bei nicht ausreichender Versicherungssumme sind die
Bestimmungen über Unterversicherung in dem der Vertrag
zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingun gen
anzuwenden.

3. Die Prämie ändert sich entsprechend der Gefahrenlage bei
den neu hinzukommenden Betriebsgrundstücken.

2601 Anerkennung
1. Hat der Versicherer das versicherte Wagnis besichtigt und

liegt ein Besichtigungsbericht vor, so erkennt der Versi che -
rer an, dass ihm durch diese Besichtigung alle Umstände
bekannt geworden sind, welche in diesem Zeitpunkt für die
Beurteilung des Risikos erheblich waren.

2. Dies gilt jedoch nicht für Umstände, die arglistig verschwie-
gen worden sind.

3101 Brandschäden an Räucher-, Trocken- und sonstigen
Erhitzungsanlagen
Brandschäden an Räucher-, Trocken- und sonstigen ähnlichen
Erhitzungsanlagen und deren Inhalt sind auch dann zu erset-
zen, wenn der Brand innerhalb der Anlagen ausbricht.

3105 Fermentationsschäden an Ernteerzeugnissen
Fermentationsschäden an Ernteerzeugnissen sind bis zu den
vereinbarten Entschädigungsgrenzen mitversichert. Das gilt
nicht für Silage.

3108 Unbemannte Flugkörper
Abweichend von § 1 Nr. 1 d AFB 87 leistet der Versicherer Ent-
schädigung auch für Schäden durch Anprall oder Absturz eines
unbemannten Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung.

3109 Schwelzersetzungsschäden in der landwirtschaft -
lichen Feuerversicherung
1. Schwelzersetzungsschäden an mineralischem Dünger ein-

schließlich Folgeschäden an sonstigen versicherten Sachen
sind bis zu der vereinbarten Entschädigungsgrenze auch
versichert, soweit sie nicht durch eine Gefahr gemäß § 1 
Nr. 1 AFB 87 verursacht werden.

2. der gemäß Nr. 1 als entschädigungspflichtig errechnete
Betrag einschließlich Aufwendungsersatz für Abwendung
und Minderung des Schadens und Ersatz für sonstige ver -
sicherte Kosten wird um den vereinbarten Selbstbehalt
gekürzt.

3111 Überspannungsschäden durch Blitz in landwirtschaft-
lichen Betrieben unter Einschluss von Folgeschäden
1. Abweichend von § 1 AFB 87 ersetzt der Versicherer auch

Überspannungsschäden durch Blitz sowie daraus entste-
hende Folgeschäden an versicherten Sachen.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den verein-
barten Betrag begrenzt.

3208 Hopfengarteneinrichtung
Die Einrichtung des Hopfengartens in aufgebautem Zustand,
bestehend aus Stangen, Drähten und Schnüren, ist von der
Versicherung ausgeschlossen.

3301c Kosten für Dekontamination von Erdreich
1. Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer bis zu der

hierfür vereinbarten Versicherungssumme Kosten, die der
Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen
infolge einer Kontamination durch einen Versicherungsfall
aufwenden muss, um
a) Erdreich von eigenen und gepachteten Versicherungs-

grundstücken innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
zu untersuchen und nötigenfalls zu dekontaminieren
oder auszutauschen;

b) den Aushub zu vernichten oder in die nächstgelegene,
geeignete Deponie zu transportieren und dort abzula-
gern;

c) insoweit den Zustand des Versicherungsgrundstücks vor
Eintritt des Versicherungsfalls wiederherzustellen.

2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern
die behördlichen Anordnungen
a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen

sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalls erlassen wur-
den;

b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge
des Versicherungsfalls entstanden ist;

c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versiche -
rungsfalls ergangen sind und dem Versicherer ohne
Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei
Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet wurden.

3. Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Konta -
mination des Erdreichs erhöht, so werden nur die Auf wen -
dungen ersetzt, die den für eine Beseitigung der bestehen-
den Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, und
zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag
ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre. Die
hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls
durch Sachverständige festgestellt.

4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnun-
gen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Versi che -
rungsnehmers einschließlich der so genannten Einlieferer -
haftung werden nicht ersetzt.

5. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versiche-
rungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag
Entschädigung beanspruchen kann.

6. Für Aufwendungen gemäß Nr. 1 durch Versicherungsfälle,
die innerhalb eines Versicherungsjahres eintreten, gilt die
dafür vereinbarte Versicherungssumme gleichzeitig als
Jahreshöchstentschädigung.

7. Der gemäß Nr. 1 bis Nr. 5 als entschädigungspflichtig
errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

8. Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten
gemäß § 3 Nr. 3 a AFB 87, AERB 87, AWB 87, AStB 87
Fassung 2008 bzw. § 9 Nr. 4 a ABDS.

3502 Versicherungswert der Betriebseinrichtung in land-
wirtschaftlichen Betrieben
Versicherungswert der Betriebseinrichtung in landwirtschaftli-
chen Betrieben ist abweichend von § 10 Nr. 2 LZB 87 entweder
der Neuwert gemäß § 5 Nr. 2 a AFB 87 oder unter den dort
genannten Voraussetzungen der Zeitwert gemäß § 5 Nr. 2 b
AFB 87 oder der gemeine Wert gemäß § 5 Nr. 2 c AFB 87.
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3609 (90) Elektrische Anlagen in landwirtschaftlichen
Betrieben
1. Der Versicherungsnehmer hat die elektrischen Anlagen re-

gelmäßig durch eine Elektrofachkraft prüfen und Mängel
innerhalb einer von dieser Fachkraft bestimmten Frist besei-
tigen zu lassen.

2. Der Versicherungsnehmer hat auf Verlangen des Versiche-
rers nachzuweisen, dass die Prüfung durchgeführt ist und
die Mängel beseitigt sind.

3605b Vorübergehende Abweichung von Sicherheits -
vorschriften
Vorübergehende Abweichungen von Sicherheits- und Betriebs -
vorschriften bei Bau-, Umbau- und Reparaturarbeiten auf dem
Versicherungsgrundstück gelten, soweit sie durch zwingende
technische Gründe veranlasst sind und bei ihrer Durchführung
die gebotene erhöhte Sorgfalt beobachtet wird, nicht als Ver -
stoß gegen § 7 AFB 87 bzw. § 14 ABDS, und wenn derartige
Abweichungen gleichzeitig eine Gefahrerhöhung darstellen,
auch nicht als Verstoß gegen §§ 6, 6 a AFB 87 Fassung 2008
bzw. §§ 13, 13 a ABDS Fassung 2008. Abweichungen, die,
soweit nichts anderes vereinbart ist, 4 Monate überschreiten,
gelten nicht mehr als vorübergehend.

3701 Summenausgleich in der landwirtschaftlichen
Feuerversicherung
1. Für die im Versicherungsvertrag besonders bezeichneten

Positionen ist Summenausgleich vereinbart.
2. Soweit die Versicherungssummen der einzelnen Positionen

die dazugehörenden Versicherungswerte übersteigen, wer-
den die überschießenden Summenanteile auf die anderen
genannten Positionen aufgeteilt, bei denen Unterversiche -
rung besteht und für die gleich hohe und niedrigere Prä -
miensätze vereinbart sind.

3. Für die Aufteilung ist das Verhältnis der Beträge maßge-
bend, um die die Versicherungswerte der einzelnen Posi -
tionen die Versicherungssumme übersteigen, und zwar
ohne Rücksicht darauf, welche Positionen durch den
Versicherungsfall betroffen sind.

4. Vom Summenausgleich ausgenommen sind Ver siche rungs -
summen auf Erstes Risiko (Erste Gefahr).

5. Sind für mehrere Grundstücke gesonderte Versicherungs-
summen vereinbart, so erfolgt der Summenausgleich nur
zwischen den Positionen der einzelnen Grundstücke.

G009 Spezialversicherung
Soweit Sachen durch eine Spezialversicherung auch gegen die
gleichen Gefahren anderweitig versichert sind, scheiden sie mit
dem anderweitig versicherten Wert aus dem Vertrag aus.

G026 Schäden durch Nutzwärme
Abweichend von § 1 Nr. 5 a AFB 87 bzw. § 1 Nr. 5 a ABDS sind
auch die dort bezeichneten Brandschäden versichert.

G035 Vorsorgeversicherungssumme
Zusätzlich gilt eine Vorsorge von 5 % der Versicherungssumme
für die Position „Betriebseinrichtung und Vorräte“ vereinbart.

G041 Eingebrachte Sachen von Mieter und Pächter 
(sonstige Betriebseinrichtung)
Zur Betriebseinrichtung gehören in Abweichung zu § 2 Nr. 4
AFB 87, § 2 Nr. 3 AERB 87, § 2 Nr. 4 AWB 87, AStB 87, § 8 
Nr. 1.3 ABDS auch in das Gebäude eingefügte Sachen, die der
Versicherungsnehmer als Mieter oder Pächter auf seine Kosten
beschafft oder übernommen hat und für die er nach Verein -
barung mit dem Vermieter oder Verpächter die Gefahr trägt.

G044 Schäden durch Blindgänger
Abweichend von § 1 Nr. 7 AFB 87 bzw. § 7 Nr. 2 ABDS ersetzt
der Versicherer auch Explosionsschäden durch Kampfmittel
aus beendeten Kriegen.

G052 Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit
1. Die Bestimmungen über die grob fahrlässige Herbeiführung

des Versicherungsfalles in den dem Vertrag zugrunde lie-
genden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind nicht
anzuwenden, wenn der Schaden den vereinbarten Prozent -
satz des Gesamtbetrages der Versicherungssummen nicht
übersteigt und nicht mehr als den vereinbarten Betrag
beträgt.
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, beträgt der 
a) vereinbarte Prozentsatz 10 Prozent; 
b) vereinbarte Betrag 25.000 EUR.

2. Die gesetzlichen und vertraglichen Obliegenheiten sowie die
Bestimmungen über deren Verletzung bleiben hiervon
unberührt.

3. Bei Feststellung des Gesamtbetrages der Versicherungs-
summen nach Nr. 1 werden nicht berücksichtigt Versiche -
rungssummen
a) auf Erstes Risiko;
b) für Vorräte, für die Stichtagsversicherung vereinbart ist;
c) für die selbständige Außenversicherung.

G056 Erweiterte Neuwertentschädigung
1. In Erweiterung der Klausel 3502 gilt für alle im Betrieb

befindlichen Maschinen und Einrichtungsgegen stände, die
sich im Gebrauch befinden, dem Betriebszweck dienen
und regelmäßig gewartet werden, genereller Neuwert als
Ersatzwert vereinbart (Verzicht auf die Anwendung der 
40 %-Regel). 

2. Dies gilt nicht:
a) für selbstfahrende Arbeitsmaschinen (sofern zulassungs-

pflichtig);
b) für zulassungspflichtige 

– Kraftfahrzeuge,
– Kraftfahrzeuganhänger und
– Zugmaschinen;

c) für Sachen, für die ausdrücklich Zeitwert vereinbart ist;
d) für Sachen gemäß der Definition des „gemeinen Wertes“

(Sachen die nicht in Gebrauch sind).

G057 Rückreisekosten aus dem Urlaub
1. In Erweiterung der vereinbarten Allgemeinen Bedingungen

für die Feuerversicherung (AFB 87) ersetzt der Versicherer
auch den notwendigen und tatsächlich entstandenen Mehr -
aufwand für Fahrtkosten, wenn der Versicherungsnehmer
wegen eines erheblichen Versicherungsfalls vorzeitig eine
Urlaubsreise abbricht und an den Schadenort (Versiche -
rungs grundstück) reist.
Gleiches gilt, wenn an der Stelle des Versicherungsnehmers
eine mitreisende, mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben-
de Person, eine Urlaubsreise abbricht.

2. Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden vor-
aussichtlich 5.000 Euro übersteigt und Anwesenheit des
Versicherungsnehmers oder einer mitreisenden, mit dem
Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft lebenden
Person am Schadenort notwendig macht.

3. Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit
vom Versicherungsnehmer von mindestens 4 Tagen bis zu
einer Dauer von höchstens 6 Wochen.

4. Mehraufwände für Fahrtkosten werden für ein angemesse-
nes Reisemittel ersetzt, entsprechend dem benutzten
Urlaubsreisemittel und der Dringlichkeit der Reise an den
Schadenort.

5. Für den einzelnen Versicherungsfall gilt die vereinbarte
Entschädigungsgrenze.

G058 Weidetierversicherung
1. Der Versicherer ersetzt bis zu der vereinbarten Entschädi-

gungsgrenze und bis zu dem dort genannten Anteil Schäden
an versicherten Tieren durch
a) Diebstahl,
b) Abschlachten in diebischer Absicht,
c) Tod oder Nottötung aufgrund böswilliger Verletzung

durch Dritte während des Weidegangs. Eine Nottötung
liegt vor, wenn der Leidenszustand des Tiers durch
bewährte tier ärztliche Behandlungsmethoden nicht
behebbar ist und der Tod des Tiers als Folge des
Leidenszustands mit Sicherheit zu erwarten ist.
Schlachtung aus wirtschaft lichen Gründen ist keine
Nottötung.

2. Es besteht Versicherungsschutz auf allen Weideflächen, auf
die der Versicherungsnehmer eigene Tiere verbringt und auf
den Wegen dorthin und zurück.

3. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungs -
falls den Schaden dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen
und der zuständigen Polizeidienststelle unverzüglich zu
melden. Gegenüber dem Versicherer gilt diese Anzeige
noch als unverzüglich, wenn sie innerhalb von drei Tagen
abgesandt wird.

4. Bei Tieren werden Verwertungserlöse und Entschädigungen
aus anderen Versicherungsverträgen auf die Entschädigung
angerechnet. Der Verwertungserlös ist durch eine Verkaufs -
abrechnung nachzuweisen, aus der Gewicht und Marktpreis
hervorgehen; auf Verlangen ist auch ein amtlicher Tötungs -
nachweis beizubringen. Ist der Verwertungserlös unange-
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messen niedrig, so setzt der Versicherer den anzurechnen-
den Betrag in angemessener Höhe fest, soweit nicht der
Versicherungsnehmer nachweist, dass ein Erlös in der fest-
gesetzten Höhe nicht erzielbar war.
Auf Verlangen hat der Versicherungsnehmer zu verwertende
Tiere dem Versicherer herauszugeben, der sie dann namens
und für Rechnung des Versicherungsnehmers verwertet.

5. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versiche-
rungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ent-
schädigung beanspruchen kann.

G059 Waldbrandversicherung
1. Der Versicherer ersetzt 

a) bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze Schäden
durch Feuer an stehenden Bäumen und geschlagenem
Holz aus dem Bestand des Versicherungsnehmers, so -
lange es sich in seinem Eigentum befindet und in seinem
Wald lagert. 
Ersetzt werden auch Schäden an diesen versicherten
Sachen durch Abräumen, Ausgraben, Anlegen von
Schneisen oder Gegenfeuern sowie durch Lösch -
arbeiten. 
Nicht ersetzt werden Schäden an Holzbeständen wäh -
rend ihrer Verschwelung zu Holzkohle in Meilerstätten
und entgangener Gewinn.

b) im Rahmen der vereinbarten Entschädigungsgrenze
auch die schadenbedingten Aufwendungen für 
aa) Schadenminderungs- und Feuerlöschkosten;
bb) das wirtschaftlich notwendige oberirdische (ohne

Stock- und Wurzelholz) Abräumen oder Beseitigen
des noch nicht verkaufsfähigen Aufwuchses der
Wirtschaftsholzarten (Abräumkosten), Restwerterlöse
werden angerechnet;

2. Nicht ersetzt werden bei vereinbarter Mehrkosten- und
Ertragsausfallversicherung, Schäden infolge von Waldbrand.

3. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungs -
falls den Schaden dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen
und der zuständigen Polizeidienststelle unverzüglich zu
melden. Gegenüber dem Versicherer gilt diese Anzeige
noch als unverzüglich, wenn sie innerhalb von drei Tagen
abgesandt wird.

4. Versicherungswert bei stehenden, wachsenden Waldbe-
ständen ist der Verkehrswert wie er sich nach den jeweils
gültigen Waldwertermittlungsrichtlinien des Bundes (WaldR)
errechnet. Der Mehrwert durch die Nutzung eines Bestands
als Weihnachtsbäume, Schmuckreisig sowie Zierpflanzen
und besonderen Tannen und Exotengruppen bleibt hierbei
unberücksichtigt. Versicherungswert bei geschlagenem
Holz ist der nachgewiesene Verkaufswert nach Abzug etwa
eingesparter Kosten. Soweit ein Verkaufspreis noch nicht
vereinbart ist, sind die Holzpreise am Schadenort oder, falls
sich solche noch nicht gebildet haben, die Holzpreise des
zuständigen Forstamts zur Zeit des Eintritts des Versiche -
rungs falls maßgebend.

G060 Hofladenpaket
1. Versichert sind die Produkte aus eigener Herstellung, die

bestimmt sind für die Selbstvermarktung über Hofladen,
Marktstand, Gaststätten etc. mit der vereinbarten Ent schä -
digungsgrenze.

2. Nicht ersetzt werden bei vereinbarter Mehrkosten- und
Ertragsausfallversicherung, Schäden infolge von „Selbstver-
marktung über Hofläden“.

3. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versiche-
rungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag
Entschädigung beanspruchen kann.

4. Die Klausel G009 Spezialversicherung findet keine Anwen -
dung.

Regressverzicht
Unser Versicherungsunternehmen ist dem „Regressverzichts-
abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Schaden-
ereignissen“ beigetreten. Demnach werden wir unseren Re -
gress anspruch bei übergegangenen Schadenersatzan sprüchen
unter den im Abkommen vereinbarten Voraussetzun gen und
der im Abkommen vereinbarten Höhe nicht geltend machen.

Verzicht auf den Einwand Unterversicherung bei Vereinba-
rung der pauschalen Versicherungsform (EURO)
1. Die Bestimmungen über Unterversicherung in den dem

Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungs -
bedingungen sind nicht anzuwenden, wenn
– die Sachen nach der Summenanpassungsklausel (Klausel
1701E) versichert werden: die Ziffern 6, 7 und 8 der
Klausel finden keine Anwendung.

– die Versicherungssumme der Position „Sachen der
Landwirtschaft“ (Pos. 1.1. des Antrags) pro Hektar
Betriebsfläche mindestens
8.500 EUR bis zu 20 ha,
7.000 EUR bis zu 50 ha bzw.
6.000 EUR über 50 ha beträgt.

2. Eine Veränderung der Betriebsfläche nach Antragsauf nah -
me ist unverzüglich anzuzeigen.

3. Der Unterversicherungsverzicht bezieht sich ausschließlich
auf die Position „Sachen der Landwirtschaft“ (Pos. 1.1 des
Antrags).

4. Der Unterversicherungsverzicht gilt nur, solange nicht ein
weiterer Feuerversicherungsvertrag desselben Versiche -
rungsnehmers für denselben Versicherungsort ohne Ver -
einbarung gemäß Nr. 1 besteht.
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A. Pauschaldeklaration Basisschutz
I. Versichert sind in Erweiterung des Versicherungsscheins / Nachtrags1)

– Es gilt die erweiterte Neuwertentschädigung, auch wenn der Zeitwert unter 40 % des Neuwertes ist
(Klausel G056) ...................................................................................................................................................

II. Entschädigungsgrenzen (Die Einschlüsse mit Entschädigungsgrenzen entfallen beim Basisschutz)

III. Zusätzliche Einschlüsse
Zusätzlich sind auf Erstes Risiko versichert (Prozentsätze berechnet aus der Versicherungssumme nach Nr. I)
in der Feuerversicherung
1. Aufräumungs-, Bewegungs-, Schutz-, Abbruch- und Feuerlöschkosten.........................................................
2. Sachen in Feld- und Reihenscheunen, Schobern, Großballenläger und Bergeräumen...................................
3. Brandschäden an Trocknungsanlagen sowie deren Inhalt, auch wenn der Brand innerhalb der Anlagen
ausgebrochen ist (Klausel 3101) .......................................................................................................................

Pauschaldeklaration, Bedingungen und Besondere Vereinbarungen
für die Feuer-Inhaltsversicherung für landwirtschaftliche Betriebe 
(Generali Landwirtschaft 2013) – Fassung Januar 2013

40
78
7 
3/
01
.2
01
5

gemäß
Versicherungsschein/

Nachtrag

bis höchstens

bis 5 %
bis 5 %

bis 5 %
der Vers.-summe

B. Bedingungen und Besondere Vereinbarungen
Für den Umfang der Versicherung gelten die nachstehend genannten Bedingungen und Besonderen Vereinbarungen:

I. Bedingungen

zur Feuerversicherung
1. Allgemeine Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB 87) – Fassung Januar 2008 ......................................................40100
2. Zusatzbedingungen für die Feuerversicherung landwirtschaftlicher Betriebe (LZB 87) – Fassung Januar 2008 ...............40102

II. Besondere Bedingungen

zur Feuerversicherung
1. Klauseln gemäß Abschnitt C 
2. Sicherheitsvorschriften für die Landwirtschaft ...................................................................................................................442242

1) Pferde müssen im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen. Der Versicherungswert für Pferde beträgt je Pferd inklusive Tierarztkosten max. 10.000 EUR, insgesamt max. 30.000 EUR.

C. Klauseln
Sofern die Mehrkosten- und Ertragsausfallversicherung abgeschlossen wurde, gelten die vereinbarten Klauseln auch für
diese Versicherung.

Klauseln für die Feuerversicherung

1701E Summenanpassung für die Versicherung 
beweglicher Sachen (EURO)
1. Die Versicherungssumme für Positionen, zu denen dies
besonders vereinbart ist, erhöht oder vermindert sich zur
Anpassung an Wertänderungen der versicherten Sachen mit
Beginn eines jeden Versicherungsjahres entsprechend dem
Vomhundertsatz, um den sich der Index der Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte im vergangenen Kalenderjahr gegen -
über dem davor liegenden Kalenderjahr verändert hat. Der
Vomhundertsatz wird auf eine Stelle hinter dem Komma ge -
rundet. Maßgebend ist der vom Statistischen Bundesamt
jeweils für den Monat September festgestellte und veröf-
fentlichte Index.

2. Die gemäß Nr. 1 berechnete Versicherungssumme wird auf
volle 500 EUR aufgerundet. Die neue Versicherungssumme
und die geänderte Prämie werden dem Versicherungs neh -
mer jeweils bekannt gegeben.

3. Die Versicherungssumme bleibt unverändert, wenn der ge -
mäß Nr. 1 Satz 1 maßgebende Vomhundertsatz unter 3
liegt. Jedoch ist dann für die nächste Veränderung ein
Vergleich zwischen dem vergangenen Kalenderjahr und

demjenigen Kalenderjahr maßgebend, das zuletzt für eine
Summenänderung berücksichtigt wurde.

4. Die aus der Versicherungssumme gemäß Nr. 2 sich erge-
bende erhöhte Prämie darf die im Zeitpunkt der Erhöhung
geltende Tarifprämie nicht übersteigen. Diese Grenze gilt
jedoch nur, wenn sich die neue Tarifprämie auf eine unver-
änderte Gruppe versicherbarer Risiken bezieht.

5.  Solange Anpassung der Versicherungssumme nach vorlie-
genden Bestimmungen vereinbart ist, erhöht sich vom Zeit -
punkt dieser Vereinbarung an die jeweilige Versicherungs -
summe um einen Vorsorgebetrag von 5 Prozent.

6. Die Bestimmungen über Unterversicherung in den dem
Vertrag zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen
bleiben unberührt.

7. Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über
die geänderte Versicherungssumme kann der Versiche -
rungs nehmer durch eine Erklärung in Textform die ihm 
mitgeteilte Veränderung rückwirkend aufheben. Will der
Versi che rungsnehmer zugleich die Erklärung gemäß Nr. 8
abgeben, so muss dies deutlich zum Ausdruck kommen.

8. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhal -
tung einer Frist von drei Monaten zum Ende des laufenden
Versicherungsjahres durch eine Erklärung in Textform ver-



langen, dass die Bestimmungen über die Summenanpas -
sung für die Versicherung von beweglichen Sachen künftig
nicht mehr anzuwenden sind.

9. Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme
wegen erheblicher Überversicherung bleibt unberührt.

1714 Selbstbehalt bei ungekürzter Versicherungssumme
Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete
Betrag einschließlich Aufwendungsersatz und Ersatz für sonsti-
ge versicherte Kosten wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

1803 Makler
Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmäch-
tigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungs neh -
mers entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag ver-
pflichtet, diese unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten.

1901 Abschlagszahlung
Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass eine Abschlags -
zahlung in Höhe des Betrages, der nach Lage der Sache min-
destens zu zahlen ist, abweichend von den dem Vertrag zu -
grunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen
schon drei Wochen nach Anzeige des Versicherungsfalls
erfolgt.

1904 Sachverständigenverfahren bei Zusammentreffen mit
einer Maschinenversicherung
1. Besteht auch eine Maschinenversicherung und ist streitig,
ob oder in welchem Umfang ein Schaden zu vorliegendem
Vertrag oder als Maschinenschaden anzusehen ist, so kön-
nen der Versicherungsnehmer, der Versicherer des vorlie-
genden Vertrages und der Maschinenversicherer vereinba-
ren, dass die Höhe des Schadens zu vorliegendem Vertrag
und des Maschinenschadens in einem gemeinsamen Sach -
verständigenverfahren festgestellt wird. Das Sachverstän -
digen verfahren kann durch Vereinbarung auf sonstige tat -
sächliche Voraussetzungen des Entschädigungsanspruchs
sowie der Höhe der Entschädigung ausgedehnt werden.
Der Versicherungsnehmer kann ein Sachverständigen ver -
fahren auch durch einseitige Erklärung gegenüber den bei-
den Versicherern verlangen.

2. Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei benennt in Textform einen Sachverständigen;
der Versicherungsnehmer kann zwei Sachverständige
benennen.
Die Parteien können sich auf zwei gemeinsame Sachver -
stän dige oder auf einen gemeinsamen Sachverständigen
einigen.
Jede Partei kann die andere Partei unter Angabe des
oder der von ihr benannten Sachverständigen in Text -
form auffordern, auch ihrerseits einen Sachverständigen
zu benennen. Geschieht dies nicht binnen zwei Wochen
nach Empfang der Aufforderung, so kann die auffordern-
de Partei den Sachverständigen der säumigen Partei
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht
ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge
hinzuweisen.

b) Die Sachverständigen benennen in Textform vor Beginn
des Feststellungsverfahrens einen weiteren Sachverstän -
digen als Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird der
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Scha -
denort zuständige Amtsgericht ernannt.

c) Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine Per -
sonen benennen, die Mitbewerber des Versicherungs -
nehmers sind oder mit diesem in Geschäftsverbindung
stehen, ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern
oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in
einem ähnlichen Verhältnis stehen.

3. Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverstän -
digen gelten die dem Vertrag zugrunde liegenden Allge -
meinen Versicherungsbedingungen und die vereinbarten
Bedingungen für die Maschinen-Versicherung.

4. Die Sachverständigen übermitteln den drei Parteien gleich-
zeitig ihre Feststellungen. Weichen diese voneinander ab,
so werden sie unverzüglich dem Obmann übergeben.
Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverstän -
digen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entschei -
dung den drei Parteien gleichzeitig.

5. Jede Partei trägt die Kosten ihres oder ihrer Sachverständi-
gen. Die Kosten des Obmannes tragen die Parteien je zu
einem Drittel.

6. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obman-
nes sind verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass
sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abwei-
chen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berech-
nen die Versicherer die Entschädigung.

7. Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch nicht fest,
inwieweit der Schaden als Schaden zu vorliegendem Ver -
trag oder als Maschinenschaden anzusehen ist, so beteiligt
sich jeder Versicherer an der Abschlagszahlung vorläufig
mit der Hälfte.

8. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie -
genheiten im Versicherungsfall gemäß den dem vorliegen-
den Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versiche -
rungs bedingungen sowie gemäß den vereinbarten Bedin -
gun gen für die Maschinen-Versicherung nicht berührt.

8. Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten
gemäß § 3 Nr. 3 a AFB 87, AERB 87, AWB 87, AStB 87
Fassung 2008 bzw. § 9 Nr. 4 a ABDS.

2601 Anerkennung
1. Hat der Versicherer das versicherte Wagnis besichtigt und
liegt ein Besichtigungsbericht vor, so erkennt der Versiche -
rer an, dass ihm durch diese Besichtigung alle Umstände
bekannt geworden sind, welche in diesem Zeitpunkt für die
Beurteilung des Risikos erheblich waren.

2. Dies gilt jedoch nicht für Umstände, die arglistig verschwie-
gen worden sind.

3101 Brandschäden an Räucher-, Trocken- und sonstigen
Erhitzungsanlagen
Brandschäden an Räucher-, Trocken- und sonstigen ähnlichen
Erhitzungsanlagen und deren Inhalt sind auch dann zu erset-
zen, wenn der Brand innerhalb der Anlagen ausbricht.

3502 Versicherungswert der Betriebseinrichtung in land-
wirtschaftlichen Betrieben
Versicherungswert der Betriebseinrichtung in landwirtschaftli-
chen Betrieben ist abweichend von § 10 Nr. 2 LZB 87 entweder
der Neuwert gemäß § 5 Nr. 2 a AFB 87 oder unter den dort
genannten Voraussetzungen der Zeitwert gemäß § 5 Nr. 2 b
AFB 87 oder der gemeine Wert gemäß § 5 Nr. 2 c AFB 87.

3609 (90) Elektrische Anlagen in landwirtschaftlichen
Betrieben
1. Der Versicherungsnehmer hat die elektrischen Anlagen re-
gelmäßig durch eine Elektrofachkraft prüfen und Mängel
innerhalb einer von dieser Fachkraft bestimmten Frist besei-
tigen zu lassen.

2. Der Versicherungsnehmer hat auf Verlangen des Versiche-
rers nachzuweisen, dass die Prüfung durchgeführt ist und
die Mängel beseitigt sind.

3605b Vorübergehende Abweichung von Sicherheits -
vorschriften
Vorübergehende Abweichungen von Sicherheits- und Betriebs -
vorschriften bei Bau-, Umbau- und Reparaturarbeiten auf dem
Versicherungsgrundstück gelten, soweit sie durch zwingende
technische Gründe veranlasst sind und bei ihrer Durchführung
die gebotene erhöhte Sorgfalt beobachtet wird, nicht als Ver -
stoß gegen § 7 AFB 87 bzw. § 14 ABDS, und wenn derartige
Abweichungen gleichzeitig eine Gefahrerhöhung darstellen,
auch nicht als Verstoß gegen §§ 6, 6 a AFB 87 Fassung 2008
bzw. §§ 13, 13 a ABDS Fassung 2008. Abweichungen, die,
soweit nichts anderes vereinbart ist, 4 Monate überschreiten,
gelten nicht mehr als vorübergehend.

3701 Summenausgleich in der landwirtschaftlichen
Feuerversicherung
1. Für die im Versicherungsvertrag besonders bezeichneten
Positionen ist Summenausgleich vereinbart.

2. Soweit die Versicherungssummen der einzelnen Positionen
die dazugehörenden Versicherungswerte übersteigen, wer-
den die überschießenden Summenanteile auf die anderen
genannten Positionen aufgeteilt, bei denen Unterver siche -
rung besteht und für die gleich hohe und niedrigere Prä -
mien sätze vereinbart sind.

3. Für die Aufteilung ist das Verhältnis der Beträge maßge-
bend, um die die Versicherungswerte der einzelnen Posi -
tionen die Versicherungssumme übersteigen, und zwar
ohne Rücksicht darauf, welche Positionen durch den Ver -
sicherungsfall betroffen sind.

4. Vom Summenausgleich ausgenommen sind Versicherungs -
summen auf Erstes Risiko (Erste Gefahr).
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5. Sind für mehrere Grundstücke gesonderte Versicherungs-
summen vereinbart, so erfolgt der Summenausgleich nur
zwischen den Positionen der einzelnen Grundstücke.

G009 Spezialversicherung
Soweit Sachen durch eine Spezialversicherung auch gegen die
gleichen Gefahren anderweitig versichert sind, scheiden sie mit
dem anderweitig versicherten Wert aus dem Vertrag aus.

G056 Erweiterte Neuwertentschädigung
1. In Erweiterung der Klausel 3502 gilt für alle im Betrieb
befindlichen Maschinen und Einrichtungsgegen stände, die
sich im Gebrauch befinden, dem Betriebszweck dienen
und regelmäßig gewartet werden, genereller Neuwert als
Ersatzwert vereinbart (Verzicht auf die Anwendung der 
40 %-Regel). 

2. Dies gilt nicht:
a) für selbstfahrende Arbeitsmaschinen (sofern zulassungs-
pflichtig);

b) für zulassungspflichtige 
– Kraftfahrzeuge,
– Kraftfahrzeuganhänger und
– Zugmaschinen;

c) für Sachen, für die ausdrücklich Zeitwert vereinbart ist;
d) für Sachen gemäß der Definition des „gemeinen Wertes“
(Sachen die nicht in Gebrauch sind).

Regressverzicht
Unser Versicherungsunternehmen ist dem „Regressverzichts-
abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Schaden-
ereignissen“ beigetreten. Demnach werden wir unseren Re -
gress anspruch bei übergegangenen Schadenersatz an sprüchen
unter den im Abkommen vereinbarten Voraussetzungen und
der im Abkommen vereinbarten Höhe nicht geltend machen.
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Nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (z. B. AFB)
ist der Versicherungsschutz gefährdet, wenn gesetzliche, be -
hördliche oder vereinbarte Sicherheitsvorschriften schuldhaft
verletzt werden.
Als gesetzliche oder behördliche Sicherheitsvorschriften gelten
auch alle von Bau- und Ordnungsbehörden, von sonstigen
staatlichen Stellen sowie von den Berufsgenossenschaften
geforderten Schadenverhütungs- und Sicherheitsmaßnahmen.
Sie werden durch die nachfolgenden vereinbarten Sicherheits -
vorschriften im Sinne der Allgemeinen Versicherungsbedingun -
gen (z. B. AFB) ergänzt.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, diese Sicherheits vor -
schriften allen Betriebsangehörigen, auch Pächtern oder Mie -
tern, bekanntzugeben und deren Einhaltung zu verlangen.

1 Brandwände, feuerbeständige Wände und Decken

Brandwände, feuerbeständige Wände und Decken dürfen in
ihrem Feuerwiderstandswert nicht verändert werden, z. B.
durch
■ teilweises Abtragen,
■ Einbau brennbarer Bauteile oder
■ Schwächung der Wände oder Decken, z. B. Durchbrüche.
Öffnungen in Brandwänden sind entsprechend der Landes -
bauordnung (LBO) mit selbstschließenden, feuerbeständigen
Türen oder Klappen zu schützen.
Das Offenhalten von Feuerschutztüren durch Holzkeile, Fest -
binden usw. ist nicht erlaubt.
Durchbrüche für Installationen (Elektro, Gas, Wasser, Hei -
zung) sind in Wandstärke mit nichtbrennbaren Baustoffen zu
verschließen.

2 Feuerlöscheinrichtungen

Außer den behördlich vorgeschriebenen Feuerlöschern, z. B.
für Heizanlagen oder Mähdrescher, ist mindestens ein weite -
rer Feuerlöscher in den Betriebsgebäuden erforderlich.
Die Feuerlöscher müssen regelmäßig, mindestens alle zwei
Jahre, durch einen Sachkundigen gewartet und geprüft wer -
den. Nach einem Einsatz sind die Feuerlöscher unverzüglich
wieder zu füllen.

3 Auftauarbeiten

Auftauarbeiten sind nur unter ständiger Aufsicht vorzuneh-
men.
Bei Auftauarbeiten mit Hilfe von Strahlern sind die vom Her -
steller vorgeschriebenen Mindestabstände zu brennbaren
Materialien und Gegenständen einzuhalten.
Unzulässig sind Auftauarbeiten mit Hilfe von
■ offenem Feuer, Lötlampen oder Schweißbrennern sowie
■ elektrischem Strom aus Schweiß-, Auftautransformatoren
oder Gleichrichtern.

4 Elektrische Anlagen und Geräte

Elektrische Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der
Elektrotechnik zu errichten und zu betreiben. Als solche gel -
ten die „Bestimmungen des Verbandes deutscher Elektro -
techniker“ (VDE). Elektrische Anlagen dürfen nur von Elektro -
fachkräften errichtet oder geändert werden.

Es dürfen nur elektrische Geräte eingesetzt werden, die für
den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind. Sie
müssen sowohl den zu erwartenden elektrischen Beanspru -
chungen als auch den äußeren Einflüssen am Verwendungs -
ort genügen und den VDE-Bestimmungen entsprechen.

5 Ernteerzeugnisse

Getrocknetes Erntegut muss ordnungsgemäß eingelagert
und ständig durch ein geeignetes Messgerät auf Selbstent -
zündung hin überprüft werden (bei einer Temperatur von
60°C im Lagergut ist unverzüglich die Feuerwehr zu benach-
richtigen).
Bei der Lagerung von Ernteerzeugnissen in Diemen, Scho -
bern oder Großballenlagern (offene Lagerung) ist min des tens
ein Abstand von
■ 50 m zu Gebäuden mit brennbaren Umfassungswänden
oder weicher Bedachung und

■ 25 m zu sonstigen Gebäuden, öffentlichen Wegen und
Plätzen

einzuhalten.
Die Lagerung unter Vordächern ist unzulässig.

6 Feuerstätten, Heizeinrichtungen, Trocknungsanlagen

Feuerstätten einschließlich der Rauch- und Abgasrohre,
Heiz-und Wärmegeräte sowie Trocknungsanlagen müssen in
einem Abstand von mindestens 2 m von brennbaren Mate -
rialien und Gegenständen freigehalten werden. Hiervon aus -
genommen sind Heizeinrichtungen, bei denen die Oberflä -
chentemperatur oder die austretende Warmluft 120° C nicht
übersteigt.
Bei Trocknungsanlagen muss bei Ausfall des Gebläses und
bei übermäßiger Erwärmung der durchstreifenden Luft die
Wärmezufuhr selbsttätig unterbrochen werden. Für die Tem -
peraturüberwachung sind ein Regel- und ein Sicherheits -
thermostat erforderlich.
Behelfsmäßige Feuerstätten sind unzulässig.
Benzin, Petroleum, Spiritus oder ähnliche leichtentflamm -
bare Flüssigkeiten dürfen nicht als Feuerungsmaterial ver -
wendet werden.
Heiße Asche oder Schlacke muss
■ in nichtbrennbaren doppelwandigen Blechbehältern mit
selbstschließendem Deckel oder

■ in feuerbeständig abgetrennten Räumen oder
■ im Freien mit sicherem Abstand zu Gebäuden, brennba-
ren Materialien und Gegenständen, z. B. Heu, Stroh, Holz,

gelagert werden.

7 Wärmestrahler zur Tieraufzucht

Wärmestrahlgeräte zur Tieraufzucht und Tierhaltung müssen,
soweit nach den Herstellerangaben keine größeren Abstän -
de erforderlich sind, mit mindestens 0,5 m Abstand zu
brennbaren Stoffen und zu den Tieren angebracht werden.

8 Landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen

Landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen, z. B. Traktoren, Mehr -
zweckfahrzeuge, Mähdrescher, selbstfahrende Ernte -
maschinen, dürfen, soweit es die Landesbauordnung zu -

Sicherheitsvorschriften für die Landwirtschaft
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lässt, in anderen Räumen als Garagen eingestellt werden.
Der Abstand zu leicht entzündlichen Stoffen muss mindes -
tens 2 m betragen.
Bei landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen, die nur saison -
bedingt eingesetzt werden, müssen nach der Saison die
Batterien ausgebaut oder abgeklemmt werden.
Es ist sicherzustellen, dass Kraftstoffe oder Öl nicht aus -
laufen.

9 Schweiß-, Schneid-, Löt- und Trennschleifarbeiten

Schweiß-, Schneid-, Löt- und Trennschleifarbeiten dürfen
nur von Personen ausgeführt werden, die mit diesen Arbei -
ten vertraut sind.
Die Arbeiten sind in einem geeigneten Raum durchzuführen.
Ist dies nicht möglich, so sind Maßnahmen zu treffen, die
eine Brandentstehung oder Brandausbreitung verhindern,
z.B.:

■ Entfernen aller brennbaren Materialien und Gegenstände
im Abstand von mindestens 10 m

■ Abdecken brennbarer Materialien und Gegenstände, die
nicht entfernt werden können

■ Bereitstellen von geeigneten Feuerlöschgeräten
■ Mehrmalige Kontrollgänge nach Beendigung der Arbeiten

10 Rauchen, offenes Licht und Feuer

Rauchen, Umgang mit offenem Licht und Feuer ist in land -
wirtschaftlichen Betriebsräumen und in deren Nähe verbo-
ten. Das gilt auch für Schober, Diemen, Großballenlager,
Feld- und Reihenscheunen.
In Räumen mit Publikumsverkehr ist durch entsprechende
Schilder auf dieses Verbot hinzuweisen.
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1. Identität des Versicherers 

 Name:   Generali Versicherung AG  
 Anschrift:   Adenauerring 7, 81737 München  
 Rechtsform:   Aktiengesellschaft 
 Sitz:   München 
 Handelsregister:    Registergericht Amtsgericht München – HRB 177658 
 Versicherungsteuer-Nr.: 9116/806/00262 

 USt-ID-Nr.:   DE 811 763 800 

2. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

Generali Versicherung AG  
Adenauerring 7 
81737 München 

vertreten durch den Vorstand: Giovanni Liverani (Vorsitzender), 
Bernd Felske, Ulrich C. Nießen, Dr. Monika Sebold-Bender, 
Dr. Rainer Sommer, Dr. Torsten Utecht 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dietmar Meister 

3. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 

Die Generali Versicherung AG betreibt alle Arten der Schaden- und Unfallversicherung. 

4. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 

Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den einzelnen Versicherungen aufgeführten Versicherungsbedingungen und 
Klauseln. 

Nach Eintritt eines Versicherungsfalls und Feststellung unserer Leistungspflicht erbringen wir die in dem jeweiligen Versiche-
rungsvertrag für diesen Fall vereinbarte Leistung. 

Die Einzelheiten zu Art, Umfang und Fälligkeit sowie Erfüllung unserer Leistungen sind in den maßgeblichen Versicherungsbe-
dingungen und Klauseln geregelt. 

5. Gesamtpreis der Versicherung 

Die Höhe der Einzelbeiträge, der zu entrichtende Gesamtbeitrag einschließlich der gesetzlichen Versicherungsteuer und der Zeit-
raum für den der Beitrag zu zahlen ist, sind im Antrag und im Versicherungsschein ausgewiesen. 

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlweise der Beiträge 

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss des Vertrages und Aufforderung zur Zahlung fällig, jedoch 
nicht vor dem Beginn des Versicherungsschutzes. 

Wann Sie die Folgebeiträge zu zahlen haben, richtet sich nach der vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jährlich), die Sie 
Ihrem Antrag entnehmen können. Bei Lastschrift von Ihrem Konto sorgen Sie bitte für entsprechende Deckung; die Zahlung gilt 
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag belastet werden kann und einer berechtigten Lastschrift nicht widersprochen 
wird. 

Ist die Zahlweise des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. Ist 
Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. Die ge-
stundeten Raten des laufenden Versicherungsjahres werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz 
oder teilweise in Verzug gerät. 

Nähere Einzelheiten finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen der jeweiligen Versicherung. 

Bei halbjährlicher Zahlweise beträgt der Ratenzuschlag 3 %, bei vierteljährlicher Zahlweise 5 %. Monatliche Zahlung setzt ein 
SEPA-Lastschriftmandat voraus. Entfällt diese Voraussetzung nachträglich, gilt vierteljährliche Zahlweise vereinbart. 

7. Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen 

Die Informationen dieser Antragsmappe sind 3 Monate ab Aushändigung dieser Unterlagen gültig. Der im Antrag genannte Bei-
trag kann sich jedoch ändern. Hier gilt der bei Vertragsabschluss jeweils gültige Tarif. 

8. Zustandekommen des Vertrages 

Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihren Antrag und Zugang des Versicherungsscheines oder unserer gesonderten Annah-
meerklärung zustande. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt, wenn Sie den 
Beitrag rechtzeitig gezahlt haben. Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden; Ihr Widerrufsrecht bleibt hier- 
von unberührt. Ebenfalls mit einer Frist von einem Monat können wir Ihren Antrag annehmen. 
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9. Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung ohne Begründung innerhalb von 2 Wochen widerrufen (z. B. Brief, Telefax, E-Mail). Eine aus-
führliche Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht finden Sie im Antrag. 

10. Laufzeit des Vertrages 

Die Vertragsdauer können Sie dem Antrag entnehmen. 

11. Beendigung des Vertrages, Kündigungsbedingungen 

Sie oder wir können zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jeden Verlängerungsjahres den Vertrag 
kündigen. Verträge von mindestens einjähriger Dauer verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend 
um jeweils ein Jahr, wenn nicht vorher durch Sie oder uns gekündigt wurde. Bei einer Vertragsdauer von mehr als 3 Jahren kön-
nen Sie den Vertrag schon zum Ablauf des 3. Jahres und jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Die Kündigung ist wirksam, 
wenn sie 3 Monate vor dem jeweiligen Ablauf dem anderen Vertragspartner zugegangen ist. Die Kündigung ist in Schriftform zu 
erklären. 

Der Vertrag kann vorzeitig beendet/gekündigt werden, insbesondere 

•  im Versicherungsfall   (von beiden Vertragspartnern) 

•  bei Eigentumswechsel  (vom Versicherer und dem Erwerber) 

•  bei Obliegenheitsverletzung  (vom Versicherer) 

•  bei Risikofortfall    (von beiden Vertragspartnern) 

•  im Fall der Beitragsangleichung (unter bestimmten Voraussetzungen; von Ihnen als Versicherungsnehmer) 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Versicherungsbedingungen zu der jeweiligen Versicherung. Diese sind in Ihrer 
Antragsmappe zu finden. 

12. Anwendbares Recht 

Auf die vorvertraglichen Beziehungen und auf das Vertragsverhältnis selbst findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Anwendung. 

13. Sprachen 

Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz findet in deutscher Sprache statt. 

14. Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren Versicherungsombudsmann e.V. 

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. 

Sie können deshalb innerhalb von 8 Wochen nach Erhalt unserer Nachricht das kostenlose außergerichtliche Schlichtungsverfah-
ren in Anspruch nehmen. 

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin 
Tel.: 01804 2244-24 (0,20 Euro je Anruf/Fax; höchstens 60 Cent je Anruf aus Mobilfunknetzen);  
Fax: 01804 2244-25 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt. 

15. Aufsichtsbehörde 

Wir werden uns stets gut und zuvorkommend um Ihre Versicherungsangelegenheiten kümmern. Kommt es doch einmal zu Mei-
nungsverschiedenheiten, so können Sie Ihre Beschwerde an die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Bereich Versicherung 
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn;  
Tel.: 0228 4108-0; Fax 0228 4108-1550 
E-Mail: poststelle@bafin.de 

richten. 

 

 

 

Generali Versicherung AG, Adenauerring 7, 81737 München 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dietmar Meister 
Vorstand: Giovanni Liverani (Vorsitzender), 
Bernd Felske, Ulrich C. Nießen, Dr. Monika Sebold-Bender, 
Dr. Rainer Sommer, Dr. Torsten Utecht 
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Versicherungsteuer-Nr.: 9116/806/00262 
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Die Datenschutz-Grundsätze der Generali Versicherungen
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes An
liegen. Wir achten als Ihr Versicherungsunternehmen stets auf ei
nen sorgfältigen und dem Datenschutz entsprechenden Umgang 
mit Ihren Daten. 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe 
der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so las
sen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich 
abwickeln. Unsere EDV entspricht dem aktuellen Stand der Tech 
nik. Für die Wahrung unserer DatenschutzGrundsätze sorgt un
ser Datenschutzbeauftragter. 

Informationen zur Verwendung Ihrer Daten 
Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Ab
schluss des Versicherungsvertrags sowie zur Abwicklung des 
Vertragsverhältnisses, insbesondere im Leistungsfall, benötigen 
wir personenbezogene Daten von Ihnen. Die Erhebung, Verarbei
tung und Nutzung dieser Daten ist grundsätzlich gesetzlich gere
gelt. Die deutsche Versicherungswirtschaft hat sich in den Ver
haltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten 
durch die deutsche Versicherungswirtschaft verpflichtet, nicht 
nur die datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Ver
sicherungsvertragsgesetzes (VVG), des Bundesdatenschutz
gesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze 
streng einzuhalten, sondern auch darüber hinaus weitere Maß
nahmen zur Förderung des Datenschutzes zu ergreifen. 
Sie können die Verhaltensregeln auch im Internet unter  
www.generali.de, Rubrik Datenschutz, abrufen. Ebenfalls im 
Internet unter der Rubrik Datenschutz finden Sie Listen der Un
ter nehmen unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Daten
verarbeitung teilnehmen sowie Listen der Auftragnehmer und der 
Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäfts
beziehungen bestehen. Auf Wunsch händigen wir Ihnen auch 
gern einen Ausdruck dieser Listen oder der Verhaltensregeln aus 
und übersenden sie per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an die 
Generali Versicherung AG, Kundenservice, Adenauerring 7, 
81737 München, Email: service@generali.de, Tel. 089/51210. 

Verantwortliche Stelle 
Die Erhebung Ihrer personenbezogener Daten erfolgt durch die 
Generali Versicherung AG bzw. die Generali Lebensversicherung 
AG, Adenauerring 7, 81737 München (verantwortliche Stelle).  

Ihre Rechte
Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten beantragen. Darüber hinaus können Sie die Berichtigung 
Ihrer Daten verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig 
sind. Ansprüche auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können 
bestehen, wenn deren Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
sich als unzulässig oder nicht mehr erforderlich erweist. Diese 
Rechte können Sie geltend machen beim Datenschutzbeauf
tragten der Generali Versicherung AG, Adenauerring 7, 81737 
München, Email: datenschutzbeauftragter@generali.de, 
Telefonnummer: 089/51210.

Hinweise zum Schutz Ihrer Daten
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Bedienungsanleitung für PDF-Tarifrechner

n Nach dem Öffnen der Datei haben Sie das Deckblatt sowie links die so genannten Lesezeichen im
Blickfeld, die zum Navigieren innerhalb der Anwendung verwendet werden können.

n Im Antrag bewegen Sie sich am besten mit Hilfe der „Tabulator (Tab)-Taste. 
Hilfsweise können Sie sich auch mit der Maus durcharbeiten.

n Klicken Sie nach dem Öffnen der Datei rechts oben auf „Felder markieren“ und alle Eingabefelder
werden farbig dargestellt. Das erleichtert die Bewegung im Antrag.

n Der allgemeine Teil entspricht den gewohnten Anträgen.

n SEPA Lastschriftmandat, IBAN-Feld:
hinter „DE“ bitte eine 20-stellige Zahl für die neue International Bank Account Number (IBAN) ein-
geben. Nach der Hälfte (Zahl „10“) muss mit dem Cursor ins nächste Feld (Zahl „11“) gesprungen
werden.

n Vertragslaufzeiten:
1 Jahr ohne bzw. 3 Jahre mit 10% Dauernachlass

n Tarifierung ist möglich für landwirtschaftliche Feuer-Inhaltsversicherung. Die Tarifierungseingaben er-
folgen alle über den „Antrag“, den man durch „Anklicken“ unter den Lesezeichen aufruft. Einige Ein-
gaben (Vermittler-Nr., Kundendaten, Deckungsumfang) werden dann direkt ins Beratungsprotokoll
übernommen, in dem dann auch die weiteren Eingaben gemacht werden können. Diverse Felder
sind mit Plausibilitäten hinterlegt, auf die man ggf. aufmerksam gemacht wird und einige sind sog.
Pflichtfelder (*), die ausgefüllt werden müssen, da ansonsten ein Drucken oder Speichern über die
Deckblattfunktionen nicht möglich ist.

n Bei Eingabe der zur Berechnung erforderlichen Daten wird der Beitrag ermittelt und der Antrag er-
stellt.

n Über das Deckblatt (Inhalt der Antragsmappe) steuert man nach Abschluss der Eingaben durch Mar-
kieren (Mausklick) der im mittleren Bereich vorgegebenen Möglichkeiten, welche Unterlagen Sie aus-
gedruckt haben wollen und wenn Sie den Vorgang unter einem bestimmten Dateinamen speichern
wollen.
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